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Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW S. 474), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes zum Ausbau der Fachhochschule für Gesundheitsberufe in Nord-
rhein-Westfalen vom 8. Oktober 2009 (GV. NRW 2009 S. 516), hat die Rheinisch-Westfälische 
Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen: 
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I.  Allgemeines 

 
 

§ 1 
Geltungsbereich und akademischer Grad 

 
(1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaftslehre. 
 
(2) Bei erfolgreichem Abschluss des Bachelor-Studiums verleiht die Fakultät für Wirtschafts-

wissenschaften den akademischen Grad eines Bachelor of Science RWTH Aachen Uni-
versity (B. Sc. RWTH). 

 
 

§ 2 
Ziel des Studiums und Sprachenregelung 

 
(1) Das Studium soll den Studierenden unter Berücksichtigung der Anforderungen und Ver-

änderungen in der Berufswelt und der fachübergreifenden Bezüge die fachlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Methoden so vermitteln, dass sie zu wissenschaftlicher Arbeit, zur Er-
arbeitung und Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in der beruflichen 
Praxis, zur kritischen Einordnung wissenschaftlicher Erkenntnis und zu verantwortlichem 
Handeln befähigt werden. 

 
(2) Ziel der Ausbildung im Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaftslehre ist die Vermittlung 

fachlicher Grundlagen in einer solchen Breite, dass ein Einstieg in eine berufliche Tätigkeit 
bzw. eine Vertiefung in einem Master-Studiengang vorbereitet ist. 

 
(3) Das Studium findet in der Regel in deutscher Sprache statt. Englischsprachige Ver-

anstaltungen werden im Modulkatalog ausgewiesen. 
 
(4) Die Bachelor-Arbeit kann im Einvernehmen mit der bzw. dem Prüfenden wahlweise in 

deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. 
 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) Voraussetzung für das Bachelor-Studium ist das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 

oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine durch Rechtsvorschrift oder von 
der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Vorbildung oder vergleichbare 
Schulabschlüsse im Ausland.  

 
(2) Weitere Zugangsvoraussetzung ist die Teilnahme an einem Testverfahren, in dem die 

Eignung für den Studiengang getestet wird. Das Ergebnis des Tests hat auf die Ein-
schreibung keine Auswirkung. Der Test dient lediglich zur persönlichen Orientierung. 
 

(3) Im Rahmen von Bachelor-Studiengängen können auch beruflich qualifizierte Bewerberinnen 
und Bewerber zugelassen werden. Das Zulassungsverfahren zur Zugangsprüfung richtet 
sich nach der Ordnung für den Zugang von beruflich qualifizierten Bewerberinnen und Be-
werbern zum Studium an der RWTH Aachen (Zugangsordnung – ZuO). Die Einzelheiten der 
Zugangsprüfung sind in § 4 geregelt. 
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(4) Für den Studiengang in deutscher Sprache ist die ausreichende Beherrschung der 

deutschen Sprache von den Studienbewerberinnen und Studienbewerbern nachzuweisen, 
die ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben 
bzw. die Deutsch nicht als Muttersprache erlernt haben. Es werden folgende Nachweise an-
erkannt: 

 
a) TestDaF (Niveaustufe 4 in allen vier Prüfungsbereichen), 

b) Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH, Niveaustufe 2 oder 3),  

c) Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe (KMK II),  

d) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom oder  

e) Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) des Goethe-Institutes,Deutsche Sprachprüfung II des 
Sprachen- und Dolmetscher Institutes München.  

 
(5) Die Feststellung, ob die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind, trifft der Prüfungsausschuss in 

Absprache mit dem Studierendensekretariat; bei ausländischen Studienbewerberinnen bzw. 
Studienbewerbern in Absprache mit dem International Office. 

 
(6) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die schon einen Studiengang an der RWTH 

oder an anderen Hochschulen studiert haben, müssen vor der Einschreibung bzw. bei der 
Umschreibung in diesen Studiengang beim hiesigen Prüfungsausschuss die Anrechnung 
bisher erbrachter positiver und negativer Prüfungsleistungen beantragen, um eingeschrieben 
oder umgeschrieben werden zu können. 

 
 

§ 4 
Zugangsprüfung für beruflich Qualifizierte 

 
(1) Die Zugangsprüfung richtet sich an beruflich qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber ohne 

Hochschulreife. Die Voraussetzungen der Teilnahme und das Zulassungsverfahren sind in 
der Ordnung für den Zugang von beruflich qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern zum 
Studium an der RWTH Aachen (Zugangsordnung – ZuO) vom 23. Juni 2010 (Amtliche 
Bekanntmachung  Nr. 2010/045, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung geregelt. Durch 
diese Prüfung wird festgestellt, ob die sich bewerbenden Personen die fachlichen und 
methodischen Voraussetzungen für das Studium des angestrebten Studiengangs an der 
RWTH erfüllen. Die Zugangsprüfung für den gewählten Studiengang wird innerhalb von 
sechs Wochen nach Bewerbungsschluss durchgeführt. Der Prüfungsausschuss entscheidet 
über den Erfolg der Prüfung.  

 
(2) Die Prüfung umfasst folgende Fächer: 
 
 1. Mathematik (elementare Finanzmathematik, Funktionen, elementare Differential-

rechnung, elementare Integralrechnung, lineare Gleichungssysteme, Polynome, einfache 
algebraische Gleichungen) 

 2. Wirtschaftslehre (wirtschaftsbezogenes Allgemeinwissen) 

 3. Englisch (Textverständnis). 

 
(3) Die Prüfung wird in Form von schriftlichen Klausuren durchgeführt, die zeitlich unmittelbar 

aufeinander folgend durchgeführt werden. Die Klausuren in Mathematik und Wirtschaftslehre 
sind jeweils 1,5-stündig, die Klausur in der Fremdsprache ist einstündig. 

 
(4) Die §§ 8,10 und 22 gelten entsprechend. 
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(5) Die einmalige Wiederholung der Prüfung bei Nichtbestehen ist zulässig, bedarf jedoch einer 

erneuten Anmeldung im darauf folgenden Verfahren. Eine bestandene Prüfungsleistung 
kann nicht wiederholt werden. 

 
(6) Über die bestandene Zugangsprüfung wird ein Zeugnis ausgestellt, das die Einzelnoten und 

die Gesamtnote enthält und die Berechtigung zum Studium des jeweiligen Studiengangs 
ausweist. Das Zeugnis ist von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 
unterzeichnen. Die bestandene Zugangsprüfung berechtigt zur Aufnahme des Studiums im 
ersten Fachsemester des jeweiligen Studiengangs. 

 
(7) Ist die Zugangsprüfung nicht bestanden, benachrichtigt der Prüfungsausschuss die Studien-

bewerberin bzw. den Studienbewerber darüber unverzüglich schriftlich. Der Bescheid ist mit 
einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Über einen Widerspruch entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

 
(8) Das Ergebnis der Prüfung wird dem Studierendensekretariat mitgeteilt. 
 
 

§ 5 
Regelstudienzeit, Studienumfang und Leistungspunkte 

 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Bachelor-Arbeit sechs 

Semester (drei Jahre). Das Studium kann nur in einem Wintersemester erstmals auf-
genommen werden. Die Planung des Studienangebots ist entsprechend ausgerichtet. 
 

(2) Das Studium ist modular aufgebaut. Die einzelnen Module beinhalten die Vermittlung bzw. 
Erarbeitung eines Stoffgebietes und der entsprechenden Kompetenzen. Die Beurteilung der 
Studienergebnisse durch eine Prüfung oder eine andere Form der Bewertung muss vor-
gesehen werden. Das Studium enthält einschließlich des Moduls Bachelor-Arbeit insgesamt 
27 Module bei Wahl eines Praktikums, 28 Module bei Wahl eines Auslandsstudiums. Alle 
Module sind im Modulkatalog definiert (Anlage 1). Das Studium setzt sich gemäß § 16 aus 
einem Pflichtbereich und einem Wahlpflichtbereich (einschließlich Seminarleistung und 
Basiskompetenzen) zusammen. Nach Aufnahme des Studiums und bis zur Ausgabe des 
Themas der Bachelorarbeit sind entweder ein wirtschaftswissenschaftliches Auslands-
studium oder eine einschlägige berufspraktische Tätigkeit im Umfang von mindestens  
12 Wochen nachzuweisen.  
 

(3) Die in den einzelnen Modulen erbrachten Prüfungsleistungen werden gemäß § 10 bewertet 
und gehen mit Leistungspunkten (Credit Points (CP)) gewichtet in die Gesamtnote ein. CP 
werden nicht nur nach dem Umfang der Lehrveranstaltung vergeben, sondern umfassen den 
durch ein Modul verursachten Zeitaufwand der Studierenden für Vorbereitung, Nacharbeit 
und Prüfungen (Selbststudium). Ein CP entspricht dem geschätzten Arbeitsaufwand von 
etwa 30 Stunden. Ein Semester umfasst in der Regel 30 CP, der Bachelor-Studiengang um-
fasst insgesamt 180 CP. 

 
(4) Der Studienumfang beläuft sich zuzüglich des Praktikums oder Auslandsaufenthaltes sowie 

der Bachelor-Arbeit auf 90-98 Semesterwochenstunden bei Wahl eines Auslandsstudiums 
bzw. 88-94 Semesterwochenstunden bei Wahl eines Praktikums (Kontaktzeit in SWS). Eine 
SWS entspricht einer 45-minütigen Lehrveranstaltung pro Woche während der gesamten 
Vorlesungszeit eines Semesters. Die angegebenen SWS beziehen sich auf die reine Dauer 
der Veranstaltungen. Darüber hinaus sind Zeiten zur Vor- und Nachbereitung der Lehrver-
anstaltungen aufzubringen. Diese Zeiten gehen gemäß Absatz 3 in die Zuweisung der ent-
sprechenden CP ein. 
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(5) Die RWTH stellt durch ihr Lehrangebot sicher, dass die Regelstudienzeit eingehalten werden 

kann, dass insbesondere die für einen Studienabschluss erforderlichen Module und die zu-
gehörigen Prüfungen sowie die Bachelor-Arbeit im vorgesehenen Umfang und innerhalb der 
vorgesehenen Fristen absolviert werden können. 

 
(6) Studierende, die nach dem zweiten, vierten oder sechsten Fachsemester nicht mindestens 

zwei Drittel der zu dem jeweiligen Zeitpunkt gemäß Studienplan vorgesehenen CP erreicht 
haben, werden zu einem Gespräch durch die Fachstudienberatung eingeladen. 

 
 

§ 6 
Anmeldung und Zugang zu Lehrveranstaltungen 

 
(1) Die Lehrveranstaltungen des Bachelor-Studiengangs Betriebswirtschaftslehre stehen den für 

diesen Studiengang eingeschriebenen oder als Zweithörerin bzw. Zweithörer zugelassenen 
Studierenden sowie grundsätzlich Studierenden anderer Studiengänge und Gasthörerinnen 
und Gasthörern der RWTH zur Teilnahme offen. Für jede Lehrveranstaltung ist eine An-
meldung über ein modulares Anmeldeverfahren erforderlich. Anmeldefrist und Anmeldever-
fahren werden im CAMPUS-Informationssystem rechtzeitig bekannt gegeben. Eine 
Orientierungsabmeldung von einer Lehrveranstaltung, die über ein Semester läuft, ist bis 
zum letzten Freitag im Mai bzw. November möglich (Orientierungsphase). Im Falle einer 
Orientierungsabmeldung bei semesterfixierten Pflichtveranstaltungen erfolgt eine Wieder-
anmeldung zur nächsten turnusmäßigen Lehrveranstaltung und es ist keine erneute Ab-
meldung von der Veranstaltung möglich. Abweichend davon ist bei Blockveranstaltungen 
eine Abmeldung bis einen Tag vor dem ersten Veranstaltungstag möglich. 

 
(2) Die Termine und Zeiträume für die Erbringung von Seminarleistungen werden von der bzw. 

dem jeweiligen Prüfenden festgelegt und mit der Ankündigung des Seminars bekannt ge-
geben. Das Verfahren der Zulassung und Meldung zu Seminaren wird vom Prüfungsaus-
schuss festgelegt und per Aushang bekannt gegeben. Eine Beschränkung und eine Umver-
teilung ist im Rahmen der Regelungen des Absatz 3 zulässig. 

 
(3) Machen es der angestrebte Studienerfolg, die für eine Lehrveranstaltung vorgesehene Ver-

mittlungsform, Forschungsbelange oder die verfügbare Kapazität an Lehr- und Betreuungs-
personal erforderlich, die Teilnehmerzahl einer Lehrveranstaltung zu begrenzen, so erfolgt 
dies nach Maßgabe des § 59 Abs. 2  HG. Dabei sind Studierende, die im Rahmen ihres 
Studiengangs auf den Besuch einer Lehrveranstaltung angewiesen sind, vorrangig zu be-
rücksichtigen (semesterfixierte Pflichtleistung bzw. Wahlpflichtleistung). Als weitere Kriterien 
werden in der nachfolgenden Reihenfolge gesetzt: die semestervariable Pflichtleistung bzw. 
Wahlpflichtleistung, die Wahlleistung (§ 7 Abs. 1) und die freiwillige Zusatzleistung (gemäß  
§ 9 Abs. 1) und der freie Zugang (Absatz 1). 

 
 

§ 7 
Prüfungen und Prüfungsfristen 

 
(1) Die Gesamtheit der Bachelor-Prüfung besteht aus den Prüfungsleistungen zu den einzelnen 

Modulen sowie der Bachelor-Arbeit. Die Prüfungen und die Bachelor-Arbeit werden studien-
begleitend abgelegt und sollen innerhalb der festgelegten Regelstudienzeit abgeschlossen 
sein. Während der Prüfung müssen die Studierenden eingeschrieben sein. Die Module 
innerhalb des Curriculums gliedern sich in Pflicht- und Wahlpflichtmodule. Pflichtmodule sind 
verbindlich vorgegeben. Wahlpflichtmodule gestatten eine Auswahl aus einer vorgegebenen 
Aufstellung alternativer Module durch die Studierenden. Zusatzmodule stellen Module dar, 
die im Studienplan nicht vorgesehen sind, sondern von den Studierenden zusätzlich - auf 
freiwilliger Basis - belegt werden. 

 



7 

(2) Für den Besuch von Lehrveranstaltungen ist eine modulare Anmeldung erforderlich. Mit der 
Anmeldung zur Lehrveranstaltung in Pflichtmodulen und Wahlpflichtmodulen ist eine auto-
matisierte Folgeanmeldung zu der dazugehörigen Prüfung möglich. Diese Folgeanmeldung 
erfolgt automatisch zum 1.12. für das Wintersemester bzw. 1.6. für das Sommersemester 
des jeweiligen Jahres. § 6 Abs. 1 bleibt hiervon unberührt. 

 
(3) Die Studierenden sollen die Lehrveranstaltungen zu dem im Studienplan vorgesehenen Zeit-

punkt besuchen. Die genauen An- und Abmeldeverfahren werden im CAMPUS-
Informationssystem bekannt gegeben. Die Meldung zu einer Prüfung ist zugleich eine be-
dingte Meldung zu den Wiederholungsprüfungen.  

 
(4) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass in jedem Prüfungszeitraum zu den zur Bachelor-

Prüfung gehörenden Modulen Prüfungen zu Veranstaltungen des jeweiligen Semesters er-
bracht werden können. Zu allen Prüfungen (mit Ausnahme der Seminare) sind mindestens 
zwei Prüfungstermine pro Jahr anzubieten, im Falle von Klausuren sind diese zu Vor-
lesungsbeginn anzukündigen.  

 
(5) Die gesetzlichen Mutterschutzfristen, die Fristen der Elternzeit und die Ausfallzeiten aufgrund 

der Pflege und Erziehung von Kindern im Sinne des § 25 Abs. 5 Bundesausbildungs-
förderungsgesetz sowie aufgrund der Pflege der Ehegattin bzw. des Ehegatten, der ein-
getragenen Lebenspartnerin bzw. des eingetragenen Lebenspartners oder eines in gerader 
Linie Verwandten oder im ersten Grad Verschwägerten sind zu berücksichtigen. 

 
(6) Macht die Kandidatin bzw. der Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie 

bzw. er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung oder 
chronischer Krankheit nicht in der Lage ist, eine Prüfung ganz oder teilweise in der vor-
gesehenen Form abzulegen, hat die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der 
Kandidatin bzw. dem Kandidaten zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer 
anderen Form zu erbringen. Bei der Festlegung von Pflichtpraktika bzw. verpflichtenden Aus-
landsaufenthalten sind Ersatzleistungen zu gestatten, wenn diese aufgrund der Beein-
trächtigung auch mit Unterstützung durch die Hochschule nicht nachgewiesen werden 
können. 

 
(7) Beurlaubte Studierende sind nicht berechtigt, an der RWTH Leistungsnachweise zu er-

werben oder Prüfungen abzulegen. Dies gilt nicht für die Wiederholung von nicht be-
standenen Prüfungen und für Leistungsnachweise (Erfahrungsberichte) für das 
Auslandsemester oder Praktikum. Außerdem gilt dies nicht, wenn die Beurlaubung aufgrund 
der Pflege und Erziehung von Kindern im Sinne des § 25 Abs. 5 Bundesausbildungs-
förderungsgesetz sowie aufgrund der Pflege der Ehegattin bzw. des Ehegatten, der ein-
getragenen Lebenspartnerin bzw. des eingetragenen Lebenspartners oder eines in gerader 
Linie Verwandten oder im ersten Grad Verschwägerten erfolgt.  

 
 

§ 8 
Formen der Prüfungen 

 
(1) Eine Prüfung ist im Regelfall eine Klausurarbeit oder eine mündliche Prüfung. Prüfungen 

können aber auch in Form eines Referates, einer Hausarbeit, von Übungsauf-
gaben/Übungsprüfungen, einer Projektarbeit oder eines Kolloquiums erbracht werden. Im 
Rahmen eines Moduls kann auch die Vorlage von Teilnahmenachweisen sowie Leistungs-
nachweisen verlangt werden. Ein Leistungs- oder Teilnahmenachweis kann als Zulassungs-
voraussetzung für weitere zu erbringende Leistungen innerhalb eines Moduls definiert 
werden. Leistungsnachweise können in der gleichen Form wie die Prüfungen erworben 
werden. Ein Teilnahmenachweis bescheinigt die aktive Teilnahme an einer Lehrver-
anstaltung. 
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(2) Die endgültige Form der Prüfungen im Fall von alternativen Möglichkeiten und die zu-

gelassenen Hilfsmittel werden in der Regel zu Beginn der Lehrveranstaltungen, spätestens 
bis vier Wochen vor dem Prüfungstermin bekannt gegeben. § 14 Abs.5 bleibt davon un-
berührt. Der Prüfungstermin und der Name der bzw. des Prüfenden müssen bis Mitte Mai 
bzw. Mitte im November im CAMPUS-Informationssystem bekannt gegeben werden. Ebenso 
ist im Modulkatalog mitzuteilen, wie die Einzelbewertung der Prüfungen in die Gesamtnote, 
mit der das Modul abgeschlossen wird, einfließen.  

 
(3) In den mündlichen Prüfungen soll die Kandidatin bzw. der Kandidat nachweisen, dass sie 

bzw. er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in 
diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Durch die mündliche Prüfung soll ferner fest-
gestellt werden, ob die Kandidatin bzw. der Kandidat über breites Grundlagenwissen verfügt. 
Mündliche Prüfungen werden entweder von mehreren Prüfenden (Kollegialprüfung) oder von 
einer bzw. einem Prüfenden in Gegenwart einer bzw. eines sachkundigen Beisitzenden als 
Gruppenprüfung mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten oder als Einzel-
prüfung abgelegt. Hierbei wird jede Kandidatin bzw. Kandidat in einem Prüfungsfach bzw. in 
einem Stoffgebiet grundsätzlich nur von einer Prüfenden bzw. einem Prüfenden geprüft. Vor 
der Festsetzung der Note gemäß § 10 Abs. 1 hat die bzw. der Prüfende die Beisitzende bzw. 
den Beisitzenden zu hören. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen 
Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der Kandidatin 
bzw. dem Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Die Dauer 
einer mündlichen Prüfung beträgt pro Kandidatin bzw. Kandidat mindestens 15 und 
höchstens 30 Minuten. Im Rahmen einer Gruppenprüfung ist darauf zu achten, dass der 
gleiche Zeitrahmen pro Kandidatin bzw. Kandidat wie bei einer Einzelprüfung eingehalten 
wird. 
 

(4) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen 
wollen, können nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen bzw. Zuhörer 
zugelassen werden, sofern die Kandidatin bzw. der Kandidat nicht widerspricht. Die Zu-
lassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

 
(5) In den Klausurarbeiten soll die Kandidatin bzw. der Kandidat nachweisen, dass sie bzw. er 

in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln ein Problem mit den geläufigen Methoden 
des Faches erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. Die Dauer einer Klausur ist im 
Modulkatalog angegeben. Eine Einlesezeit, die nicht in die Bearbeitungszeit eingeht, ist 
darüber hinaus möglich.  

 
(6) Im Rahmen von Klausuren können auch Multiple Choice Aufgaben gestellt werden. Einzel-

heiten der Bewertung sind § 10 Abs. 2 bis 4 zu entnehmen. 
 
(7) Jede Klausurarbeit ist von der bzw. dem Prüfenden zu bewerten. Wird eine Klausurarbeit 

gemäß § 14 Abs. 4 von zwei Prüfenden bewertet, so ergibt sich die Note der Klausurarbeit 
aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Die Prüfenden können fachlich ge-
eigneten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern, die einen entsprechenden Bachelorgrad oder 
einen vergleichbaren oder höherwertigen Abschluss haben, die Vorkorrektur der Klausur-
arbeit übertragen. Im Fall von mündlichen Ergänzungsprüfungen gemäß § 14 Abs. 2 ist die 
Bewertung durch eine Prüfende bzw. einen Prüfenden ausreichend.  

 
(8) Ein Referat ist ein Vortrag von mindestens 10 und höchstens 30 Minuten Dauer auf der 

Grundlage einer schriftlichen Ausarbeitung. Dabei sollen die Studierenden nachweisen, dass 
sie zur wissenschaftlichen Ausarbeitung eines Themas unter Berücksichtigung der Zu-
sammenhänge des Faches in der Lage sind und die Ergebnisse mündlich vorstellen können. 
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(9) Im Rahmen einer schriftlichen Hausarbeit wird eine Aufgabenstellung aus dem Bereich der 

Lehrveranstaltung ggf. unter Heranziehung der einschlägigen Literatur und weiterer ge-
eigneter Hilfsmittel sachgemäß bearbeitet und geeigneten Lösungen zugeführt. Die Hilfs-
mittel werden zusammen mit der Aufgabenstellung bekannt gegeben. § 8 Abs. 7 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

 
(10) In schriftlichen Übungsaufgaben oder Übungsprüfungen, die begleitend während des 

Semesters ausgegeben und bewertet werden, soll die bzw. der Studierende schrittweise auf 
nachfolgende Prüfungsleistungen vorbereitet werden. Bei diesen semesterbegleitenden 
Übungsaufgaben oder Übungsprüfungen besteht die Möglichkeit einer Anrechnung bis zu 
einem Umfang von 20 % auf eine nachfolgende abschließende Prüfungsleistung im 
folgenden Prüfungszeitraum. Das Bestehen dieser Übungsaufgaben oder Übungs-
prüfung(en) ist nicht für den erfolgreichen Abschluss des Moduls verpflichtend Die Dozentin 
bzw. der Dozent gibt zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der 
ersten Veranstaltung, im Campus-System die genauen Kriterien für die Anrechnung von 
Übungsaufgaben/-prüfungen an. 

 
(11) Prüfungen gemäß Absatz 8 bis 10 können auch als Gruppenleistung zugelassen werden, 

sofern eine individuelle Bewertung des Anteils eines jeden Gruppenmitglieds möglich ist 
 
(12) Im Rahmen einer Projektarbeit soll selbstständig eine eng umrissene, wissenschaftliche 

Problemstellung unter Anleitung schriftlich dokumentiert werden. 
 
(13) Im Kolloquium sollen die Studierenden nachweisen, dass sie im Gespräch mit der Prüferin 

bzw. dem Prüfer und weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kolloquiums Zu-
sammenhänge des Faches erkennen und spezielle Fragestellungen in diesem Zusammen-
hang einzuordnen vermögen. Das Kolloquium kann mit einem Referat gemäß Absatz 8 
beginnen. 

 
(14) Klausuren können auch in Form von e-Tests abgelegt werden. E-tests sind multimedial ge-

stützte Prüfungen, die in der Regel von zwei Prüfenden erarbeitet werden. Sie bestehen zum 
Beispiel in der Bearbeitung von Freitextaufgaben, Lückentexten und Zuordnungsaufgaben.  
Vor der Durchführung multimedial gestützter Prüfungsaufgaben ist sicherzustellen, dass die 
elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie unverwechselbar und dauerhaft den 
Studierenden zugeordnet werden können. Die Prüfung ist in Anwesenheit einer fachlich 
sachkundigen Person (Protokollführende bzw. Protokollführender) im Sinne von § 12 durch-
zuführen. Über den Prüfungsverlauf ist ein Protokoll anzufertigen, das die Namen der bzw. 
des Protokollführenden sowie der teilnehmenden Studierenden, Beginn und Ende der 
Prüfung sowie eventuell besondere Vorkommnisse enthält. Den Studierenden ist gemäß  
§ 22 Einsicht in die multimediale Prüfung zu gewähren. 

 
 

§ 9 
Zusätzliche Module 

 
(1) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann sich in weiteren, frei wählbaren Modulen Prüfungs-

leistungen unterziehen (zusätzliche Module). 
 
(2) Das Ergebnis der Prüfung in diesen Modulen wird auf Antrag der Kandidatin bzw. des 

Kandidaten in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht 
mit einbezogen. 

 
(3) Module, die in einem Master-Studiengang wählbar sind und von Studierenden schon für 

diesen abgelegt werden wollen, können frühestens nach dem Erwerb von 135 CP (Zu-
lassung zur Bachelorarbeit)  als zusätzliche Module belegt werden; eine Aufnahme ins 
Zeugnis des Bachelor-Studiengangs ist nicht möglich. 
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§ 10 

Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfenden fest-

gesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 
 
 1 = sehr gut eine hervorragende Leistung; 

 2 = gut eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt; 

 3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 

 4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  
Anforderungen genügt; 

 5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  
Anforderungen nicht mehr genügt. 

 
Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten Be-
wertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei aus-
geschlossen. 

 
(2) Multiple Choice (Mehrfachauswahl) ist ein in Prüfungen verwendetes Format, bei dem zu 

einer Frage mehrere vorformulierte Antworten zur Auswahl stehen. Die Bewertungskriterien 
müssen auf dem Klausurbogen sowie 14 Tage vor der Prüfung per Aushang oder 
im Campus-Informationssystem bekannt gegeben werden. 

 
Eine Klausur mit ausschließlich Multiple Choice - Aufgaben gilt als bestanden, wenn 
 
- 60 % der gestellten Fragen zutreffend beantwortet sind oder 

- die Zahl der zutreffend beantworteten Fragen um nicht mehr als 22 % die durchschnitt-
liche Prüfungsleistung der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die erstmals an 
der Prüfung teilgenommen haben. 

 
(2) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat gemäß Absatz 2 die Mindestzahl der Aufgaben richtig 

beantwortet und damit die Prüfung bestanden, so lautet die Note wie folgt: 
 
 sehr gut, falls sie bzw. er mindestens 75% 

 gut, falls sie bzw. er mindestens 50% aber weniger als 75% 

 befriedigend, falls sie bzw. er mindestens 25% aber weniger als 50% 

 ausreichend, falls sie bzw. er keine oder weniger als 25% 

der darüber hinausgehenden Aufgaben zutreffend beantwortet hat. 
 
(4) Besteht eine Klausur sowohl aus Multiple Choice als auch aus anderen Aufgaben, so werden 

die Multiple Choice - Aufgaben nach den Absätzen 2 und 3 bewertet. Die übrigen Aufgaben 
werden nach dem für sie üblichen Verfahren beurteilt. Die Note wird aus den gewichteten 
Ergebnissen beider Aufgabenteile errechnet. Die Gewichtung erfolgt nach dem Anteil der 
Aufgabenarten an der Klausur. 

 
(5) Eine Bewertung der Prüfung erfolgt nur, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat zum Zeit-

punkt der Prüfung bzw. bei der Abgabe einer zu bewertenden Leistung im Studiengang ein-
geschrieben ist. Die Bewertung für die Prüfungen ist nach spätestens sechs Wochen mitzu-
teilen, dabei muss sichergestellt werden, dass die Bewertung spätestens zehn Tage vor 
einer möglichen Wiederholungsprüfung vorliegt. Eine Benachrichtigung der Studierenden  
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zur Benotung erfolgt automatisiert über das CAMPUS-Informationssystem an die RWTH-E-
Mail-Kontaktadresse sowie über Aushang. Studierende können ihren aktuellen Notenspiegel 
im CAMPUS-Informationssystem abfragen. 

 
(6) Eine Prüfung ist bestanden, wenn die Note mindestens „ausreichend” (4,0) ist. Wenn eine 

Prüfung aus mehreren Teilleistungen besteht, ergibt sich die Note unter Berücksichtigung 
aller Teilleistungen gemäß Modulkatalog. Hierbei muss jede Teilleistung mindestens mit der 
Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein. Für die Noten gilt Absatz 8 
entsprechend. 

 
(7) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Prüfungen mit einer Note von mindestens 

„ausreichend“ (4,0) bestanden sind, und alle weiteren zugehörigen CP (z. B. Teilnahme- und 
Leistungsnachweise) erbracht sind. Für jedes Modul werden die CP gemäß Anlage (Modul-
katalog) angerechnet.  

 
(8) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Bachelor-Arbeit gebildet, 

wobei die einzelnen Noten und die Note der Bachelor-Arbeit mit den dazugehörigen 
Leistungspunkten gewichtet werden. 
 
Die Gesamtnote der bestandenen Bachelor-Prüfung lautet: 

 
bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut, 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5 = gut, 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5 = befriedigend, 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0 = ausreichend. 

 
Auf Antrag der Studierenden an den Prüfungsausschuss und nach dessen Genehmigung 
kann die schlechteste der gewichteten Modulnoten aus dem Wahlpflichtbereich unberück-
sichtigt bleiben, sofern alle Modulprüfungen innerhalb der Regelstudienzeit bestanden 
wurden.  
 

(9) Bei der Bildung der Noten und der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 
Komma berücksichtigt. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 
(10) Anstelle der Gesamtnote „sehr gut" nach Absatz 8 wird das Gesamturteil „mit Auszeichnung 

bestanden" erteilt, wenn die Bachelor-Arbeit mit 1,0 bewertet und der gewichtete Durch-
schnitt aller anderen Noten der Bachelor-Prüfung nicht schlechter als 1,3 ist.  

 
 

§ 11 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 

Aufgaben bildet die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften einen Prüfungsausschuss. Der 
Prüfungsausschuss besteht aus der bzw. dem Vorsitzenden, deren bzw. dessen Stellver-
tretung und fünf weiteren stimmberechtigten Mitgliedern. Die bzw. der Vorsitzende, die Stell-
vertretung und zwei weitere Mitglieder werden aus der Gruppe der Professorinnen und 
Professoren, ein Mitglied wird aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und zwei Mitglieder werden aus der Gruppe der Studierenden gewählt. Für die 
Mitglieder des Prüfungsausschusses werden Vertreterinnen bzw. Vertreter gewählt. Die 
Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren und aus der 
Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt zwei Jahre, die 
Amtszeit der studentischen Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 
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(2) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und des Ver-

waltungsprozessrechts. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung ein-

gehalten werden, und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist ins-
besondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren 
getroffene Entscheidungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss regelmäßig, 
mindestens einmal im Jahr, der Fakultät über die Entwicklung der Prüfungen und Studien-
zeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und des Studien-
verlaufsplanes und legt die Verteilung der Noten und der Gesamtnoten offen. Der Prüfungs-
ausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende bzw. 
den Vorsitzenden übertragen. Dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und den 
Bericht an die Fakultät. 

 
(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der bzw. dem Vorsitzenden oder 

deren bzw. dessen Stellvertretung zwei weitere stimmberechtigte Professorinnen bzw. 
Professoren oder deren Vertretung und mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder 
oder deren Vertreterinnen bzw. Vertreter anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehr-
heit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der bzw. des Vorsitzenden. Die 
studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken bei der Anrechnung von Studien- 
und Prüfungsleistungen nicht mit. 

 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen 

beizuwohnen. 
 
(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mitglieder des Prüfungs-

ausschusses und die Vertreterinnen bzw. Vertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende bzw. den Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

 
(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der Ver-

waltungshilfe des Zentralen Prüfungsamts (ZPA). 
 
 

§ 12 
Prüfende und Beisitzende 

 
(1) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt die Prüfenden. Die Prüfenden 

bestellen ggfs. die Beisitzenden. Die Bestellung ist aktenkundig zu machen. Zu Prüfenden 
dürfen nur Personen bestellt werden, die mindestens die entsprechende oder eine vergleich-
bare Abschlussprüfung abgelegt und, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung er-
fordern, in dem der Prüfung vorangehenden Studienabschnitt eine selbständige Lehrtätigkeit 
in dem betreffenden Modul ausgeübt haben. Zu Beisitzenden dürfen nur Personen bestellt 
werden, die über einen entsprechenden oder gleichwertigen Abschluss verfügen. 

 
(2) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. § 11 Abs. 6 Satz 2 gilt ent-

sprechend. Dies gilt auch für die Beisitzenden. 
 
(3) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann für die Bachelor-Arbeit Prüfende vorschlagen. Auf die 

Vorschläge der Kandidatin bzw. des Kandidaten soll nach Möglichkeit Rücksicht genommen 
werden. Die Vorschläge begründen jedoch keinen Anspruch. 

 
(4) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der Kandidatin bzw. 

dem Kandidaten die Namen der Prüfenden bis Mitte Mai bzw. November bekannt gegeben 
werden. Die Bekanntmachung durch Aushang und durch Bekanntmachung im CAMPUS-
Informationssystem ist ausreichend. 
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§ 13 

Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen und Einstufung in höhere Fachsemester 

 
(1) Bestandene und nicht bestandene Leistungen, die an einer anderen Hochschule im 

Geltungsbereich des Grundgesetzes in einem gleichen Studiengang erbracht worden sind, 
werden von Amts wegen angerechnet. Bestandene und nicht bestandene Leistungen in 
anderen Studiengängen oder an anderen Hochschulen sowie an staatlichen oder staatlich 
anerkannten Berufsakademien im Geltungsbereich des Grundgesetzes sind bei Gleich-
wertigkeit anzurechnen; dies gilt auf Antrag auch für Leistungen an Hochschulen außerhalb 
des Geltungsbereichs des Grundgesetzes. Auf Antrag kann die Hochschule sonstige Kennt-
nisse und Qualifikationen auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen anrechnen. 

 
(2) Gleichwertigkeit von Leistungen ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und 

Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen im Bachelor-
Studiengang Betriebswirtschaftslehre im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein 
schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzu-
nehmen. Für die Gleichwertigkeit von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen, die außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht wurden, sind 
die von der Kultusministerkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Ab-
sprachen im Rahmen der Hochschulpartnerschaft zu beachten. Im Übrigen kann bei 
Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört 
werden. 

 
(3) Die Studien- und Prüfungsleistungen von Schülerinnen und Schülern, die im Einzelfall auf-

grund besonderer Begabungen als Jungstudierende außerhalb der Einschreibungsordnung 
zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen zugelassen wurden, werden bei einem späteren 
Studium auf Antrag angerechnet. 

 
(4) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 3 ist der Prüfungsausschuss. Vor 

Feststellungen über die Gleichwertigkeit ist in der Regel eine Fachvertreterin bzw. ein Fach-
vertreter zu hören.  

 
(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit die Noten-

systeme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzu-
beziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „angerechnet” auf-
genommen. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 

 
(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 erfolgt die Anrechnung von 

Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes erbracht wurden, von Amts wegen. Die bzw. der Studierende hat die für die 
Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

 
 

§ 14 
Wiederholung von Prüfungen, der Bachelor-Arbeit  

und Verfall des Prüfungsanspruchs 
 
(1) Bei „nicht ausreichenden” Leistungen können die Prüfungen zweimal, die Bachelor-Arbeit 

kann einmal wiederholt werden. Die Rückgabe des Themas der Bachelor-Arbeit ist jedoch 
nur zulässig, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat bei der Anfertigung der ersten 
Bachelor-Arbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Falls die erste 
Wiederholungsprüfung ebenfalls nicht bestanden worden ist, wird den Studierenden 
empfohlen, die Studienberatung aufzusuchen. Diese Empfehlung wird den Studierenden zu-
sammen mit dem Ergebnis der ersten Wiederholungsprüfung mitgeteilt.  
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(2) Erreicht eine Kandidatin bzw. eine Kandidat in der zweiten Wiederholung einer Klausur die 

Note „nicht ausreichend“ (5,0) und wurde diese Note nicht auf Grund eines Täuschungs-
versuchs, eines Versäumnisses oder eines Rücktritts ohne triftige Gründe gemäß § 15 Abs. 
2 festgesetzt, so ist ihr bzw. ihm vor einer Festsetzung der Note „nicht ausreichend“ die 
Möglichkeit zu bieten, sich einer mündlichen Ergänzungsprüfung zu unterziehen. Für die Ab-
nahme der mündlichen Ergänzungsprüfung gilt § 8 Abs. 3 entsprechend. Aufgrund der 
mündlichen Ergänzungsprüfung wird die Note „ausreichend“ (4,0) bzw. die Note „nicht aus-
reichend“ (5,0) festgesetzt. 

 
(3) Die wiederholte Bachelor-Arbeit muss spätestens drei Semester nach dem Fehlversuch der 

ersten Arbeit angemeldet werden. Für die Frist gilt § 8 Abs.3 Studienbeitrags- und Hoch-
schulabgabengesetz  entsprechend. Wer diese Frist überschreitet, verliert ihren bzw. seinen 
Prüfungsanspruch, es sei denn, dass sie bzw. er das Versäumnis nicht zu vertreten hat. 

 
(4) Schriftliche und mündliche Prüfungen, mit denen ein Studiengang laut Studienverlaufsplan 

abgeschlossen wird, und in Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen 
keine Wiederholungsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prüferinnen bzw. 
Prüfern zu bewerten. § 8 Abs. 7 bleibt davon unberührt. 

 
(5) Wiederholungsprüfungen zu schriftlichen Prüfungen können von den Prüfenden in schrift-

licher und mündlicher Form abgenommen werden. Die Studierenden werden spätestens 
zwei Wochen vor der Wiederholungsprüfung per Aushang darüber informiert, ob die Wieder-
holungsprüfung mündlich oder schriftlich durchgeführt wird. 

 
(6) Sind einem Modul mehrere Prüfungen zugeordnet, muss im Falle des Nichtbestehens einer 

Prüfung lediglich die nicht bestandene Prüfung wiederholt werden.  
 

(7) Ein Modul ist endgültig nicht bestanden, wenn noch zum Bestehen erforderliche Prüfungen 
nicht mehr wiederholt werden können. 

 
(8) Die Bachelor-Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn zum Bestehen eines Moduls not-

wendige Leistungen nicht mehr wiederholt werden können oder wenn die zweite Bachelor-
Arbeit mit „nicht ausreichend“ bewertet wurde oder als „nicht ausreichend“ bewertet gilt. Ab-
satz 1 Satz 3 bleibt davon unbenommen. 

 
 

§ 15 
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann sich bis eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungs-

termin nach vorheriger Beratung bei der Fachstudienberatung einmal je Prüfung von 
Prüfungen abmelden. Die Abmeldung von einer Prüfung ist zugleich eine Meldung zu der 
Prüfung zum nächsten Prüfungstermin. Eine Abmeldung von einem Seminar ohne Angabe 
von Gründen ist bis spätestens vier Wochen vor dem Termin für die erste von der Kandidatin 
bzw. dem Kandidaten zu erbringenden Teilleistung zulässig; die Abmeldung von Seminaren 
ist bei der bzw. dem für die Durchführung des Seminars Verantwortlichen durchzuführen.  

 
(2) Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin bzw. der 

Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn sie bzw. er 
nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, 
wenn eine schriftliche Prüfung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht 
wird. In diesem Fall besteht kein Anrecht auf eine mündliche Ergänzungsprüfung. Absatz 1 
Satz 2 findet Anwendung.  
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(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 

Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit der Kandidatin bzw. des Kandidaten ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes er-
forderlich. Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann im Einzelfall die Vorlage 
eines Attestes einer Vertrauensärztin bzw. eines Vertrauensarztes, die bzw. der vom 
Prüfungsausschuss benannt wurde, verlangen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe 
nicht an, wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten dies schriftlich mitgeteilt. Die bereits vor-
liegenden Prüfungsergebnisse sind anzurechnen. Absatz 1 letzter Satz findet Anwendung. 

 
(4) Die Kandidatin bzw. der Kandidat hat bei schriftlichen Prüfungen - mit Ausnahme von 

Klausuren unter Aufsicht - an Eides statt zu versichern, dass die Prüfungsleistung von ihr 
bzw. von ihm ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht worden ist. Bei schriftlichen Haus-
arbeiten (Seminar, Bachelorarbeit) gilt der belegbare Tatverdacht des Plagiats als 
Täuschung. 

 
(5) Versucht die Kandidatin bzw. der Kandidat das Ergebnis einer Prüfung durch Täuschung, z. 

B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfung als 
mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Die Feststellung wird von der bzw. dem jeweiligen 
Prüfenden oder von der für die Aufsichtführung zuständigen Person getroffen und akten-
kundig gemacht. Eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, die bzw. der den ordnungsgemäßen Ab-
lauf der Prüfung stört, kann von der bzw. dem jeweiligen Prüfenden oder der aufsicht-
führenden Person in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleistung 
ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht aus-
reichend" (5,0) bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. Im 
Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsversuches kann die 
Kandidatin bzw. der Kandidat zudem exmatrikuliert werden. 

 
(6) Belastende Entscheidungen sind der Kandidatin bzw. dem Kandidaten unverzüglich schrift-

lich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 
 

II.  Bachelor-Prüfung und Bachelor-Arbeit 
 
 

§ 16 
 Art und Umfang der Bachelor-Prüfung 

 
(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus  

 
1. den Prüfungen und den sonstigen Leistungen zu den in Absatz 2 – 4 aufgeführten 

Modulen sowie 

2. der Bachelor-Arbeit.  
 

(2) Zu den folgenden Modulen, die den Pflichtbereichen 1.) Allgemeine Betriebswirtschafts-
lehre, 2.) Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 3.) Allgemeine Wirtschaftswissenschaften, 4.) 
Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen, 5.) Privatrecht sowie 6.) Mathematik und Statistik 
zugeordnet werden, sind schriftliche Prüfungen (Klausurarbeiten) zu erbringen; die Module 
Wirtschaft aktuell (BWL/VWL) I und Wirtschaft aktuell (BWL/VWL) II können auch durch 
andere Prüfungsformen gemäß § 8 abgeprüft werden:  
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 Zugehörige Module 
1. BWL I, BWL II, BWL III, BWL IV 
2. VWL I, VWL II, VWL III, VWL IV 
3. Wirtschaft aktuell  (BWL/VWL) I, Quantitative Methoden, Entschei-

dungslehre, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaft aktuell  (BWL/VWL) II 
4. Rechnungswesen I,  

Rechnungswesen II 
5. Privatrecht 
6. Mathematik A, Mathematik B,  

Statistik 
 
 Die genauen Bezeichnungen der Module sowie die den Modulen zugeordneten Leistungs-

punkte sind der Anlage 1 zu entnehmen. 
 
(3) Es müssen genau 6 CP im Bereich der Basiskompetenzen absolviert werden. Die ge-

nehmigten Lehrangebote zum Erwerb von Basiskompetenzen sind Anlage 1 zu entnehmen. 
Die Module der Kategorie Basiskompetenzen werden durch Prüfungen gemäß § 8 bewertet. 
 

(4) Die Kandidatin bzw. der Kandidat hat zusätzlich einen Wahlpflichtbereich abzulegen, 
welcher genau 30 CP umfasst. Nach Überschreiten dieser Obergrenzen absolvierte 
Prüfungsleistungen werden nicht berücksichtigt. Dieser Wahlpflichtbereich setzt sich zu-
sammen aus wirtschaftswissenschaftlichen Wahlpflichtmodulen sowie wahlweise einem 
Auslandsstudium oder einem Praktikum. Die an der RWTH absolvierbaren Module sind 
dem Modulkatalog zu entnehmen. Die Zulassung zu einer Prüfung aus dem Wahlpflicht-
bereich (mit Ausnahme des Auslandsstudiums und des Praktikums) setzt den erfolgreichen 
Abschluss von Prüfungen zu Pflichtmodulen gemäß Absatz 2 und evtl. Basiskompetenzen im 
Umfang von mindestens 69 CP voraus.  
 
Für ein angerechnetes Auslandsstudium werden einmalig grundsätzlich 6 CP vergeben. 
Während des Auslandsstudiums sind im Rahmen des Wahlpflichtbereichs Prüfungen zu 
wirtschaftswissenschaftlichen Modulen, die sich inhaltlich von den Modulen in den Pflicht-
bereichen deutlich unterscheiden, im Umfang von 12-24 CP erfolgreich zu absolvieren. 
Über die Anrechnung der Prüfungen entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
Über die berufspraktische Tätigkeit ist ein schriftlicher Bericht zu erstellen und zusammen 
mit der Praktikumsbescheinigung der bzw. dem Praktikumsbeauftragten vorzulegen. Über 
die Anrechnung der berufspraktischen Tätigkeit entscheidet die bzw. der Praktikumsbeauf-
tragte. Für ein angerechnetes Praktikum werden 12 CP vergeben. Die genauen Be-
stimmungen sind den Richtlinien der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften für die berufs-
praktische Tätigkeit zu entnehmen (Anlage 3). 
 

(5) In wirtschaftswissenschaftlichen Seminaren sollen die Kandidatinnen und Kandidaten nach-
weisen, dass sie komplexe Fragestellungen eigenständig mit wissenschaftlichen Methoden 
bearbeiten können. Jede Seminarleistung ist von einem Prüfenden gemäß § 10 zu bewerten. 
Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage einer von der Kandidatin bzw. dem Kandidaten an-
zufertigenden Hausarbeit, einschließlich Vortrag und Mitwirkung in der Diskussion sowie 
einer Zusatzleistung. Diese Zusatzleistung kann eine Klausurarbeit, ein Korreferat oder eine 
andere gleichwertige Leistung sein und wird spätestens zur Seminaranmeldung bekannt ge-
geben. Die schriftliche Hausarbeit, einschließlich Vortrag und Mitwirkung in der Diskussion, 
und die Zusatzleistung sind von der bzw. dem Prüfenden getrennt gemäß § 10 zu bewerten.  
Die Note  der Seminarleistung ergibt sich als gewichteter Mittelwert aus der Note der schrift-
lichen Hausarbeit, einschließlich Vortrag und Mitwirkung in der Diskussion und der Zusatz-
leistung unter der Maßgabe, dass die Seminarleistung nur dann mit einer Note 4,0 („aus-
reichend”) oder besser bewertet werden kann, wenn die schriftliche Hausarbeit, gegebenen-
falls  einschließlich  Vortrag  und  Mitwirkung  in der Diskussion, als 4,0 („ausreichend”)  oder 
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besser bewertet wurde; dabei hat die Note der schriftlichen Hausarbeit das Gewicht zwei, die 
Note der  Zusatzleistung das Gewicht eins. Wenn bei der Zusatzleistung nur die erfolgreiche 
Teilnahme festgestellt wird, dann wird die Zusatzleistung bei der Bildung der Seminarnote 
nicht berücksichtigt. Bei der Bildung der Seminarnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter 
dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Für eine 
mit 4,0 („ausreichend”) oder besser bewertete Seminarleistung erhält die Kandidatin bzw. der 
Kandidat 9 CP. Die Zulassung zu einem wirtschaftswissenschaftlichen Seminar setzt die Zu-
lassung zur Bachelorprüfung und den erfolgreichen Abschluss von Prüfungen zu Pflicht-
modulen gemäß §16 Abs. 2 im Umfang von mindestens 69 CP voraus. 

 
(6) Reihenfolge der Lehrveranstaltungen sowie der Prüfungen sollte sich am Studienverlaufs-

plan orientieren. Prüfungen werden studienbegleitend abgelegt. Das Thema der Bachelor-
Arbeit kann frühestens ausgegeben werden, wenn 135 CP, die verpflichtend auch die 
Seminarleistung beinhalten müssen, erreicht sind; über Ausnahmefälle entscheidet der 
Prüfungsausschuss.  

 
(7) Die Gegenstände der Prüfungen und Leistungsnachweise werden durch die Inhalte der zu-

gehörigen Lehrveranstaltungen gemäß  Modulhandbuch bestimmt. 
 
 

§ 17 
Bachelor-Arbeit 

 
(1) Die Bachelor-Arbeit besteht aus einer schriftlichen Arbeit der Kandidatin bzw. des 

Kandidaten. Sie soll zeigen, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat in der Lage ist, ein 
Problem innerhalb einer vorgegebenen Frist nach wissenschaftlichen Methoden unter An-
leitung selbstständig zu bearbeiten. 

 
(2) Die Bachelor-Arbeit kann von jeder bzw. jedem in Forschung und Lehre an der RWTH 

tätigen Professorin bzw. Professor, apl-Professorin bzw. apl-Professor, Junior-Professorin 
bzw. Junior-Professor, Honorarprofessorin bzw. Honorarprofessor oder Privatdozentin bzw. 
Privatdozent in der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften ausgegeben und betreut werden. 
Lehrbeauftragte und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter können bei der Be-
treuung mitwirken. In Ausnahmefällen kann die Bachelor-Arbeit mit Zustimmung des 
Prüfungsausschusses außerhalb der Fakultät bzw. außerhalb der RWTH ausgeführt werden, 
wenn sie von einer der in Satz 1 genannten Personen betreut wird. 

 
(3) Auf besonderen Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten sorgt die bzw. der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses dafür, dass sie bzw. er zum vorgesehenen Zeitpunkt das Thema 
einer Bachelor-Arbeit erhält. Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, 
für das Thema Vorschläge zu machen. 

 
(4) Die Bachelor-Arbeit kann im Einvernehmen mit der Prüferin bzw. dem Prüfer wahlweise in 

deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. 
 
(5) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses teilt der Kandidatin bzw. dem 

Kandidaten den Abgabetermin mit. Der Zeitpunkt der Ausgabe sowie die Themenstellung 
sind aktenkundig zu machen. 

 
(6) Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-Arbeit beträgt in der Regel 10 Wochen. Der Umfang 

der schriftlichen Ausarbeitung sollte ohne Anlage 40 Seiten nicht überschreiten. Das Thema 
und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass sie innerhalb der vorgegebenen 
Frist mit einem äquivalenten Arbeitsaufwand von drei Monaten Vollzeit abgeschlossen 
werden kann. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Be-
arbeitungszeit zurückgegeben werden. Ausnahmsweise kann der Prüfungsausschuss im  
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Einzelfall auf begründeten Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten und bei Befürwortung 
durch die Aufgabenstellerin bzw. den Aufgabensteller die Bearbeitungszeit um bis zu vier 
Wochen verlängern. 

 
 

§ 18 
Annahme und Bewertung der Bachelor-Arbeit 

 
(1) Die Bachelor-Arbeit ist fristgemäß in zweifacher  Ausfertigung beim ZPA  abzuliefern. Der 

Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Wird die Bachelor-Arbeit nicht fristgemäß ab-
geliefert, gilt sie als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet. Eine Bewertung erfolgt nur, wenn 
die Kandidatin bzw. der Kandidat zum Zeitpunkt der Abgabe im Studiengang eingeschrieben 
ist. 

 
(2) Prüfende bzw. Prüfender soll diejenige bzw. derjenige sein, die bzw. der das Thema gestellt 

hat. Die Arbeit stellt regelmäßig die letzte Prüfungsleistung dar und ist stets von zwei 
Prüfenden gemäß § 10 Abs.1 mit einer schriftlichen Bewertung zu begründen. Die Note für 
die Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gemäß § 10 gebildet, 
sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 2,0 oder lautet 
eine Bewertung „nicht ausreichend“, die andere aber „ausreichend“ oder besser, wird von 
der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eine dritte Prüfende bzw. ein dritter 
Prüfender zur Bewertung der Bachelor-Arbeit bestimmt, die bzw. der die Note im Rahmen 
der Vornoten innerhalb von vier Wochen abschließend festlegt. 

 
(3) Die Bekanntgabe der Note hat – mit Ausnahme Absatz 2 Satz 4 - spätestens acht Wochen 

nach dem  jeweiligen Abgabetermin zu erfolgen. Erfolgt diese Bekanntmachung nicht frist-
gerecht, ist der Prüfungsausschuss berechtigt, andere Prüfende zu bestimmen. 

 
(4) Für die schriftliche Ausarbeitung der Bachelor-Arbeit werden 12 CP vergeben.  
 
 

§ 19 
Bestehen der Bachelor-Prüfung 

 
Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn alle erforderlichen Module bestanden sind und die Note 
der Bachelor- Arbeit mindestens „ausreichend” (4,0) lautet. Mit Bestehen der Bachelor-Prüfung ist 
das Bachelor-Studium beendet. 

 
 
 

III.  Schlussbestimmungen 
 
 

§ 20 
Zeugnis, Urkunde und Bescheinigungen 

 
(1) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Bachelor-Prüfung bestanden, so erhält sie bzw. er 

spätestens drei Monate nach der letzten Prüfungsleistung über die Ergebnisse ein Zeugnis. 
Das Zeugnis enthält die Module und die Bachelor-Arbeit mit den jeweiligen Noten und CP 
sowie die Gesamtnote. In das Zeugnis werden auch das Thema der Bachelor-Arbeit sowie 
die zusätzlichen Module aufgenommen. Die Gesamtnote wird sowohl verbal, als Zahl mit 
einer Dezimalstelle und als ECTS-Grad angegeben. Das Zeugnis ist von der bzw. dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 

 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfung bestanden oder der 

letzte Leistungsnachweis erbracht wurde. 
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(3) Das Zeugnis wird in deutscher und englischer Sprache abgefasst. 

 
(4) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten eine in deutscher 

und englischer Sprache abgefasste Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. 
Darin wird die Verleihung des Bachelorgrades beurkundet. Die Bachelorurkunde wird von 
der Dekanin bzw. dem Dekan der Fakultät und der bzw. dem Vorsitzenden  des Prüfungs-
ausschusses unterzeichnet. 

 
(5) Mit dem Zeugnis wird der Absolventin bzw. dem Absolventen ein in deutscher und englischer 

Sprache abgefasstes Diploma Supplement ausgehändigt. Das Diploma Supplement 
informiert über das individuelle fachliche Profil des absolvierten Studienganges. Hier kann 
auch die Gesamtnote nach der ECTS-Notenskala angegeben werden. 

 
(6) Ist die Bachelor-Prüfung endgültig nicht bestanden, erteilt die bzw. der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses der Kandidatin bzw. dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Be-
scheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

 
(7) Studierende, welche die Hochschule ohne Studienabschluss verlassen, erhalten auf Antrag 

ein Leistungszeugnis über die insgesamt erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen. 
 
 

§ 21 
Ungültigkeit der Bachelor-Prüfung, Aberkennung des akademischen Grades 

 
(1) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 

erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich 
die Noten für diejenigen Prüfungen, bei deren Erbringung die Kandidatin bzw. der Kandidat 
getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht be-
standen erklären. 

 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 

Kandidatin bzw. der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht 
erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

 
(3) Vor einer Entscheidung ist der bzw. dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues auszustellen. 

Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren 
nach Ausstellung des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 
(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt worden, sind der akademische Grad 

durch die Fakultät abzuerkennen und die Urkunde einzuziehen. 
 
 

§ 22 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
(1) Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten ist die Möglichkeit zu geben, nach Bekanntgabe der 

Noten Einsicht in die korrigierte Klausur bzw. schriftlichen Prüfungsarbeiten zu nehmen. Zeit 
und Ort der Einsichtnahme sind während der Prüfung, spätestens mit Bekanntgabe der Note, 
mitzuteilen. Für die Einsichtnahme muss den Studierenden angemessen Zeit (mindestens 10 
Minuten) eingeräumt werden. 
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(2) Sofern Absatz 1 keine Anwendung findet, wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten nach 

Abschluss des Prüfungsverfahrens auf Antrag Einsicht in die schriftlichen Prüfungsarbeiten, 
die darauf bezogenen Gutachten der Prüfenden und in die Prüfungsprotokolle gewährt.  

 
(3) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses bei der 

bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die bzw. der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 
 

§ 23 
Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft und wird in den Amt-

lichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht. 
 
(2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich ab Wintersemester 

(WS) 2010/11 erstmalig für den Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaftslehre an der 
RWTH Aachen eingeschrieben haben. 

 
(3) Studierende, die sich vor dem WS 2010/11 eingeschrieben haben, können auf Antrag in 

diese Prüfungsordnung wechseln. Sie können längstens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Ordnung nach der bisherigen Ordnung vom 31.10.2005 studieren, nach Ablauf dieser zwei 
Jahre erfolgt ein Wechsel in diese Ordnung zwangsläufig. 

 
Bei einem Wechsel werden die Prüfungen wie folgt angerechnet, wobei die maximal gemäß 
§ 13 Abs. 5 anrechenbare CP-Anzahl unberücksichtigt bleibt: 

 
Bereits erbrachte Prüfungsleistung Wird angerechnet als 
BWL A (Organisation und Personal) BWL I 
BWL B (Absatz und Beschaffung) BWL II 
BWL C (Produktion und Logistik) BWL III 
BWL D (Investition und Finanzierung) BWL IV 
VWL A (Mikroökonomie I) VWL I 
VWL B (Makroökonomie I) VWL II 
VWL C (Makroökonomie II) VWL III 
VWL D (Mikroökonomie II) VWL IV 
WiWi B (OR) Quantitative Methoden 
WiWi C (Entscheidungslehre) Entscheidungslehre 
WiWi D (Wirtschaftsinformatik) Wirtschaftsinformatik 
Rechnungswesen A  Rechnungswesen I 
Rechnungswesen B Rechnungswesen II 
Privatrecht Privatrecht 

 
An der RWTH erbrachte Prüfungsleistungen zum Modul „Einführung in die Betriebswirtschafts-
lehre (WiWi A)“ ersetzen das Modul „Wirtschaft aktuell (BWL/VWL) I“.  

 
Im Rahmen der BPO von 2005 erbrachte Prüfungsleistungen zu Basiskompetenzen und 
Berufsfeldmodulen werden per Antrag als Prüfungsleistungen im Wahlpflichtfach angerechnet.  
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Pflichtmodule 

Fach Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 

 
BWL I: Organisation und Personal (6 CP)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

1 1 4 jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

In der Veranstaltung werden grundlegende 
Fragestellung des Personalmanagements und 
der Organisationsgestaltung vorgestellt. Nach 
einer Einführung in die verwendeten wissen-
schaftlichen Methoden werden Organisations-
ziele und verschiedene Aspekte der Wert-
schaffung von Organisationen erläutert. 
Danach erfolgt in einem ersten Block ein Über-
blick über ökonomische Ansätze zur Personal-
auswahl- und Personalentwicklung sowie über 
die Humankapitaltheorie. Zudem werden unter-
schiedliche Anreizverträge analysiert und die 
Problematik von monetären Anreizen wird kurz 
erläutert.  

In einem zweiten Block erfolgt ein Überblick 
über verschiedene Organisationsstrukturen. Es 
werden zwei wichtige Organisationsprobleme - 
das Koordinations- sowie das Kooperations-
problem - erläutert.   

Die Studierenden … 

- … verstehen grundlegende Fragestellungen 
der Personalökonomie und deren Bezug zur 
Gestaltung von Organisation sowie deren 
Bezug zum Unternehmenserfolg. 

- … analysieren einfache strategische 
Situationen in Organisationen mit Hilfe des 
spieltheoretischen Instrumentariums sowie 
mit Hilfe von verhaltensökonomischen 
Konzepten. 

- … besitzen Kenntnisse zur Anwendbarkeit 
und Problematik unterschiedlicher wissen-
schaftlicher Untersuchungsmethoden im 
personal- und organisationsökonomischen 
Kontext. 

Voraussetzungen Benotung 

keine 
Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten), Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung 2 Klausur 6 

Übung 2   

 



25 

 
BWL II: Absatz und Beschaffung (6 CP)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

2 1 4 jährlich SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

In der Lehrveranstaltung werden Beschaffungs- 
und Absatzmarktprozesse und die darauf be-
zogenen Ziele, Instrumente und Ent-
scheidungshilfen der Unternehmungen in ihren 
Grundzügen vorgestellt. 

Nach erfolgreichem Absolvieren werden die 
Studierenden  

- die grundsätzlichen Strukturen in Absatz- 
und Beschaffungsmärkten kennen, 

- das Zustandekommen von Transaktionen 
bzw. dauerhaften Geschäftsbeziehungen in 
Märkten verstehen, sowie die Möglichkeiten 
sehen, Austauschvorgänge im Markt mittels 
absatz- bzw. beschaffungspolitischer 
Instrumente zu beeinflussen, 

- beurteilen können, ob Zielformulierungen 
eines Unternehmens konzeptionell wichtige 
Aspekte abdecken, 

- quantitative Kalküle durchführen können, 
mit deren Hilfe über Preise und Absatz-
förderungsetats auf der Grundlage ein-
facher Modelle entschieden wird. 

Voraussetzungen Benotung 

keine 

 

Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten), Gewichtung: 100% 

 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung 2 Klausur 6 

Übung 2   
 



26 

 
BWL III: Produktion und Logistik (6 CP)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

3 1 4 jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Behandelt werden theoretische Grundzüge 
sowie praktische Gestaltungsmöglichkeiten und 
-probleme werteschaffender Transformations-
prozesse, veranschaulicht und konkretisiert 
durch Beispiele verschiedener Branchen. Der 
Schwerpunkt liegt auf industriebetrieblichen 
Leistungserstellungsprozessen und Fragen des 
operativen Produktionsmanagements.  
 

- Grundlegender Überblick über produktions-
wirtschaftliche und logistische Frage-
stellungen und Zusammenhänge  

- Beherrschung des elementaren Fach-
vokabulars sowie grundlegender Modelle  

- Verständnis der grundsätzlichen Struktur 
betrieblicher Prozesse der Leistungser-
bringung 

- Kenntnis quantitativer Lösungsansätze für 
einfache Managementaufgaben der 
Produktion und Logistik 

Voraussetzungen Benotung 

Die vorherige Teilnahme an den Modulen Ab-
satz und Beschaffung sowie Mikroökonomie 
wird empfohlen, ist aber nicht Voraussetzung 
für den Besuch dieses Modul. Erwartete Vor-
kenntnisse sind Grundkenntnisse der Wirt-
schaftswissenschaften und mathematischer 
Methoden, geliefert aus den Modulen Wirt-
schaft Aktuell I und Quantitative Methoden. 

Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten), Gewichtung: 100% 

Darüber hinaus kann eine Verbesserung der 
Klausurnote durch das Lösen von mindestens  
5 aus 6 Übungsblättern im L²P-Lernraum 
„Produktion und Logistik“ und ihre Bewertung 
dieser mit „Bestanden“ erreicht werden. 
Maximal kann eine Verbesserung der Klausur-
note um eine Notenstufe (also z.B. von 3,7 auf 
3,3) erreicht werden können und dies auch nur 
unter bewertet wird. Eine bessere Gesamtnote 
als 1,0 ist in jedem Fall ausgeschlossen. 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung 2 Klausur 6 

Übung 2   

 



27 

 
BWL IV: Investition und Finanzierung (6 CP)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

3 1 4 jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

In der Lehrveranstaltung werden die Grund-
lagen der finanzwirtschaftlichen Unter-
nehmenssteuerung und der Finanzierung ver-
mittelt. Einen wichtigen Schwerpunkt bilden 
kapitalwertorientierte Beurteilungskalküle für 
unternehmerische Investitionsentscheidungen. 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die 
Studierenden 

(1) die grundsätzlichen Voraussetzungen für 
den Einsatz statischer und dynamischer 
Verfahren der Investitionsrechnung kennen, 

(2) die Problematik renditeorientierter Ent-
scheidungskalküle verstehen,  

(3) quantitative Beurteilungen von 
Finanzierungs- und Investitionsproblemen 
für verschiedene Entscheidungssituationen 
bei Sicherheit (z.B. vollkommene oder un-
vollkommene Kapitalmärkte, flache oder 
nicht-flache Zinsstrukturen, einmalige oder 
wiederholte Entscheidungen) vornehmen 
und in ihren Anwendungsvoraussetzungen 
werten können. 

Voraussetzungen Benotung 

keine 

Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten) ,Gewichtung: 100%, sowie an 
Übungsblättern im E-Learning-Lernraum (ein 
Übungsblatt gilt als bestanden, wenn 66% der 
erzielbaren Punkte erreicht werden; es kann die 
Note der regulären Prüfung um 0,3 bzw. um 0,4 
Notenpunkte verbessert werden, wenn 1. die 
Note der regulären Prüfung auch ohne diese 
Verbesserung mit 4,0 oder besser bestanden 
wurde und 2. wenn wenigstens 8 der 11 an-
gebotenen Übungsblätter bestanden sind.). 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung 2 Klausur 6 

Übung 2   

 



28 

 
Fach Allgemeine Volkswirtschaftslehre 

 
VWL I: Mikroökonomie I (6 CP)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

1 1 4 jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

In der Lehrveranstaltung werden individuelle 
Entscheidungen von Haushalten und Unter-
nehmen sowie grundlegende Preisbildungs-
prozesse auf Märkten dargestellt. Daraus 
werden erste wettbewerbspolitische Schluss-
folgerungen gezogen. 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die 
Studierenden  

(1) grundlegende Konzepte rationaler Wahl-
handlungen kennen,  

(2) mit unterschiedlichen Typen von 
Produktions- und Kostenfunktionen vertraut 
sein,  

(3) elementare Marktformen wie vollständige 
Konkurrenz, Monopol und einfache Oligopol-
modelle verstehen und  

(4) die Kernpunkte der deutschen Wett-
bewerbspolitik verstehen. 

Voraussetzungen Benotung 

keine 
Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten) Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung 2 Klausur 6 

Übung 2   

 



29 

 
VWL II: Makroökonomie I (6 CP)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

2 1 4 jährlich SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Unter Einbeziehung internationaler Wirtschafts-
beziehungen werden – aufbauend auf den Zu-
sammenhängen und den Daten der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen sowie der 
Analyse individueller Entscheidungen und der 
Interaktionen auf Güter-, Arbeits- und Finanz-
märkten – gesamtwirtschaftliche Phänomene 
wie Wachstum und Arbeitslosigkeit sowie deren 
wirtschaftspolitische Implikationen behandelt. 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die 
Studierenden  

(1) anhand des Kreislaufmodells und des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts die Be-
deutung von Wirkungen und Rückwirkungen 
simultaner Handlungen auf Märkten erkannt 
haben,  

(2) verinnerlicht haben, dass individuelle Wahl-
handlungen und gesamtwirtschaftliche 
Phänomene in einer Wechselbeziehung 
stehen,  

(3) begreifen, dass Handlungen auf Güter-, 
Arbeits- und Finanzmärkten als das Ergebnis 
intertemporaler Optimierung angesehen 
werden können und  

(4) und damit Handlungsspielräume für Wirt-
schaftspolitik erkennen. 

Voraussetzungen Benotung 

Inhalte der Module „VWL I: Mikroökonomie I “ 
und „Mathematik A“ des B.Sc. in Betriebswirt-
schaftslehre der RWTH Aachen 

Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten) Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung 2 Klausur 6 

Übung 2   

 



30 

 
VWL III: Makroökonomie II (6CP)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

3 1 4 jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Aufbauend auf den in „VWL II: Makroökonomie 
I“ vermittelten realwirtschaftlichen Grundlagen 
konzentriert sich die Lehrveranstaltung „VWL 
III: Makroökonomie II“ auf die Interaktion von 
Güter- und Geldmärkten: Betrachtet werden die 
Auswirkungen von Geld- und Fiskalpolitik in 
geschlossenen und offenen Volkswirtschaften, 
die Funktionsweise moderner geldpolitischer 
Institutionen, die Ursachen und Konsequenzen 
von Inflation sowie die Rolle von Erwartungen 
für die kurz- und mittelfristigen Effekte staat-
licher Interventionen. 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die 
Studierenden  

(1) in der Lage sein, die Konsequenzen eines 
veränderten makroökonomischen Umfelds für 
einzelwirtschaftlich relevante Größen (Nach-
frage, Zinssätze, Wechselkurse, Inflation) ab-
zuschätzen,  

(2) verinnerlicht haben, welche Rolle die Er-
wartungen von Haushalten und Firmen für das 
Verhalten von makroökonomischen Aggregaten 
(Konsum, Investitionen) und die Auswirkungen 
wirtschaftspolitischer Maßnahmen spielen,  

(3) das analytische Instrumentarium kennen, 
das gesamtwirtschaftlich orientierten Unter-
suchungen und Prognosen zugrunde liegt,  

(4) mit den wichtigsten empirischen Zu-
sammenhängen und Institutionen im Bereich 
der Geld- und Fiskalpolitik vertraut sein. 

Voraussetzungen Benotung 

Inhalte der Module „VWL II: Makroökonomie I“, 
„Mathematik A“ und „Mathematik B“ des B.Sc. 
in Betriebswirtschaftslehre der RWTH Aachen 

Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten) Gewichtung: 100% 

 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung 2 Klausur 6 

Übung 2   

 



31 

 
VWL IV: Mikroökonomie II (6 CP)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

4 1 4 jährlich SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Aufbauend auf den in „VWL I: Mikroökonomie I“ 
vermittelten Grundlagen befasst sich die Lehr-
veranstaltung mit Ansätzen der Oligopoltheorie, 
der dynamischen Spieltheorie und der 
Informationsökonomik. Zudem werden externe 
Effekte, öffentliche Güter sowie Wettbewerbs- 
und Regulierungspolitik behandelt. 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die 
Studierenden  

(1) ihre entscheidungs- und spieltheoretischen 
Kompetenzen vertieft und um wichtige Aspekte 
erweitert haben,  

(2) weitere mikroökonomische Grundbegriffe 
und Konzepte kennen gelernt haben und  

(3) in der Lage sein, das mikroökonomische 
Instrumentarium zur Analyse ökonomischer 
Fragestellungen anzuwenden. 

Voraussetzungen Benotung 

Inhalte der Module „VWL I: Mikroökonomie I“, 
„Mathematik A“ und „Mathematik B“ des B.Sc. 
in Betriebswirtschaftslehre der RWTH Aachen  

Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten) Gewichtung: 100% 

 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung 2 Klausur 6 

Übung 2   

 



32 

 
Fach Allgemeine Wirtschaftswissenschaften 
 
Wirtschaft aktuell I (BWL/VWL) (6 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

1. 1 3 jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Ausgewählte Fragestellungen, die in der Wirt-
schaft jeweils aktuell sind. 

Selbständiges Recherchieren in Quellen, 
Arbeiten im Team, Erstellen einer Präsentation, 
mündlicher und schriftlicher Ausdruck, kritischer 
Umgang mit Quellen 

Voraussetzung Benotung 

keine Qualität der erstellten Präsentation (100%) 

  

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung  SWS Prüfung CP  

Anleitung zum selbständigen 
wiss. Arbeiten, Anleitung zur 
Medienkompetenz 

 3 
Anwesenheitspflicht, rechtzeitige 
Vorlage der Präsentation, Qualität 
der Ausarbeitung 

6  

 



33 

 
Wirtschaft aktuell II (BWL/VWL) (12 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

6. 1 3 
semester-
weise 

WS/SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalte Lernziele 

Ausgewählte Fragestellungen, die in der Wirt-
schaft jeweils aktuell sind. 

Selbständiges wiss. Arbeiten, kritischer Um-
gang mit Theorien und/oder Methoden, 
Arbeiten im Team, Erstellen einer Präsentation, 
mündlicher und schriftlicher Ausdruck 

Voraussetzungen Benotung 

Da diese Prüfung zum Abschluss des Studiums 
absolviert werden soll, sind folgende Voraus-
setzungen zur Zulassung zur Prüfung erforder-
lich: 

6. Fachsemester und 

Erfolgreicher Abschluss der Pflichtmodule im 
B.Sc. BWL an der RWTH Aachen 

Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. 

Qualität der erstellten Präsentation, Kolloquium 
(100%) 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Seminarcharakter: Beratung bei 
wiss. Arbeit, Hinweise zur 
Medienkompetenz  

3 

Anwesenheitspflicht (Teilnahme-
nachweis), rechtzeitige Vorlage 
der Präsentation; Qualität der 
Ausarbeitung (70 %) und Qualität 
der Mitwirkung am Kolloquium 
(30%) 

12 

 



34 

 
Quantitative Methoden (OR) (6 CP)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

2 1 4 jährlich SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

In der Lehrveranstaltung werden quantitative 
Methoden der Wirtschaftswissenschaften vor-
gestellt. Insbesondere werden Modelle, 
Methoden und Algorithmen behandelt, die eine 
besonders hohe Bedeutung für die Wirt-
schaftswissenschaften und für Anwendungen in 
der Praxis besitzen. Im Einzelnen werden 
Lineare Optimierung und eine Einführung in die 
Diskrete und Kombinatorische Optimierung 
behandelt. 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die 
Studierenden  

(1) die wichtigsten Grundlagen, Methoden und 
Algorithmen der Linearen Optimierung kennen, 
(2) in der Lage sein, Probleme aus der Produk-
tionsplanung und Logistik (insbesondere 
Transport) als Lineare Optimierungsprobleme 
zu modellieren,  

(3) Probleme und Methoden zur Behandlung 
gemischt-ganzzahliger Optimierungsprobleme 
kennen und  

(4) in der Lage sein, spezielle lineare bzw. ge-
mischt-ganzzahlige Optimierungsprobleme mit 
OPL-Studio zu modellieren und zu lösen. 

Voraussetzungen Benotung 

keine 
Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(90 Minuten) Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung 2 Klausur 6 

Übung 2   

 



35 

 
Entscheidungslehre (6 CP)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

3 1 4 jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Die Lehrveranstaltung behandelt zum einen 
Erklärungs- und Beschreibungsmodelle für tat-
sächliches Entscheidungsverhalten (deskriptive 
Entscheidungslehre), wobei ein Augenmerk auf 
offensichtlich irrationales Verhalten gelegt wird. 
Zum anderen beschäftigt sie sich mit der Frage, 
wie Entscheidungsträgern geholfen werden 
kann, rationale Entscheidungen zu treffen (prä-
skriptive Entscheidungslehre). Abschließend 
werden Bewertungsmethoden betrieblicher 
Investitionen unter Unsicherheit als spezielle 
Entscheidungskalküle vorgestellt. 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die 
Studierenden  

(1) typische Entscheidungsfallen bei betrieb-
lichen Entscheidungen kennen,  

(2) Methoden und Instrumente zur rationalen 
Entscheidungsfindung anwenden können,  

(3) in der Lage sein, Investitionsprojekte in 
einem risikobehafteten Umfeld zu bewerten. 

Voraussetzungen Benotung 

keine 
Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten) Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung 2 Klausur 6 

Übung 2   

 



36 

 
Wirtschaftsinformatik (6 CP)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

3 1 4 jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

(1) IT-Infrastrukturen inkl. Kommunikations-
technik,  

(2) Systembetrieb und Softwaretechnik,  

(3) Datenbanken,  

(4) Betriebliche Anwendungssysteme,  

(5) Internet und E-Business,  

(6) Informationsmanagement 

 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die 
Studierenden  

(1) ein grundlegendes Verständnis der 
Funktionsweise von Rechenanlagen und 
Rechnernetzen sowie von Internetdiensten und 
wichtigen E-Business-Anwendungen besitzen,  
(2) die wichtigsten betrieblichen Anwendungs-
systeme kennen,  
(3) die Aufgaben und die betriebswirtschaftliche 
Bedeutung des Informationsmanagements be-
urteilen können,  
(4) den Software-Erstellungsprozess verstehen 
und logische Abläufe z.B. in der Form von 
Struktogrammen oder Pseudocode spezi-
fizieren können,  
(5) ausgehend von einem Anwendungsbereich 
ein semantisches Datenmodell (ERD) erstellen 
können und es  
(6) in ein relationales DB-Schema  

Voraussetzungen Benotung 

keine 

Durch das erfolgreiche Bearbeiten der Übungs-
aufgaben kann eine Verbesserung der 
Klausurnote erreicht werden. Die Note der 
regulären Prüfung kann dabei um 0,3 bzw. 0,4 
Notenpunkte verbessert werden, wenn  

1. 2/3 der erzielbaren Punkte aus den an-
gebotenen Hausaufgaben erlangt und  

2. die reguläre Prüfung auch ohne diese Ver-
besserung mit 4,0 oder besser bestanden 
wurde. 

 

Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur (60 
Minuten) Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung 2 Klausur 6 

Übung 2   

 



37 

 
Fach Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen 
 
Rechnungswesen I (6 CP)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

1 1 
5  
(4 ab WS 
11/12) 

jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Teil „ Buchführung“: Zwecke und Zielgrößen 
der Finanzberichte von Unternehmen, 
Regelungsgrundlagen zur Buchführung in 
Deutschland, Regelungskreise zur Messung 
von Eigenkapital und Eigenkapitalver-
änderungen. Das System der doppelten Buch-
führung, Behandlung von relevanten Ereig-
nissen während des Abrechnungszeitraums, 
Ermittlung von Finanzberichten 

 

Teil „internes Rechnungswesen“: 

Eigenkapitalbezogene Einkommensrechnung, 
Problematik von Erlös- und Kostenrechnungen, 
absatzbezogene Rechnungen (Erlös- und 
Kostenartenrechnungen, Erlös- und Kosten-
stellenrechnungen, Erlös- und Kostenträger-
rechnungen), Rechnungen zur Steuerung von 
Unternehmensteilen, entscheidungsorientierte 
Rechnungen, Planungsrechnungen und Ab-
weichungsermittlung 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen 
Studierende die Grundlagen des betriebs-
wirtschaftlichen Rechnungswesens verstanden 
haben. Sie kennen sich in Grundfragen der 
Buchführung ebenso aus wie auf dem Gebiet 
des internen Rechnungswesens. Besonderer 
Wert wird dabei auf die Gestaltungsmöglich-
keiten der internen Rechenwerke mit ihren 
Konsequenzen für Entscheidungen und 
Finanzberichte gelegt. 

 

Voraussetzungen Benotung 

keine 

Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten),Gewichtung: 100%,  

sowie an Hausaufgaben (eine Hausaufgabe gilt 
als bestanden, wenn 2/3 der erzielbaren Punkte 
erreicht werden; es kann die Note der regulären 
Prüfung um 0,3 bzw. 0,4 Notenpunkte ver-
bessert werden, wenn 1. die reguläre Prüfung 
auch ohne diese Verbesserung mit 4,0 oder 
besser bestanden wurde und 2. wenn 
wenigstens ¾ der angebotenen Hausaufgaben 
bestanden sind.) 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung 2 Klausur 6 

Übung 
3 (2 ab WS 
2011/12) 
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Rechnungswesen II (6 CP)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

4 1 4 jährlich SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

In der Lehrveranstaltung wird die Rechnungs-
legung nach Handelsgesetzbuch (HGB) und 
nach International Financial Reporting 
Standards (IFRS) vorgestellt. Dabei wird ein-
gegangen auf  

(1) Einführende Überlegungen zur externen 
Rechnungslegung,,  

(2) Grundlagen der externen Rechnungs-
legung,  

(3) Allgemeine Regeln zu Ansatz, Bewertung 
und Ausweis gemäß dHGB und IFRS,  

(4) Spezielle Regeln zu Ansatz, Bewertung und 
Ausweis gemäß dHGB und IFRS, 

(5) Aufstellungsfristen, Prüfung und Offen-
legung und  

(6) Möglichkeiten der Bilanzpolitik. 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die 
Studierenden  

(1) die in Deutschland vorrangig angewendeten 
vielfältigen gesetzlichen Vorschriften und 
Standards zur externen Rechnungslegung 
kennen, 

(2) konkrete Sachverhalte bilanziell – unter Be-
achtung relevanter Vorschriften – abbilden 
können,  

(3) bilanzpolitische Maßnahmen zur Erreichung 
vorgegebener Rechnungslegungsziele be-
urteilen können,  

(4) Jahresabschlüsse von Unternehmen ver-
stehen können. 

Voraussetzungen Benotung 

Inhalte der Pflichtmodule der ersten Studien-
jahre des B. Sc. in Betriebswirtschaftslehre der 
RWTH Aachen 

Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten) Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung 2 Klausur 6 

Übung 2   
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Fach Privatrecht 
 
Grundzüge des Privatrechts (9 CP)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

2 1 6 jährlich SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Es wird das BGB als grundlegendes Gesetz für 
das gesamte Privatrecht mit den darin kodi-
fizierten Regelungen und Prinzipien vorgestellt, 
so dass die Studierenden mit den Strukturen 
unserer Privatrechtsordnung vertraut werden. 
Die für angehende Wirtschaftswissenschaftler 
besonders relevanten Inhalte mit wirtschafts-
rechtlichem Bezug werden dabei aufgriffen und 
vertieft behandelt. Dabei werden typische 
Konstellationen mit Fallbeispielen aus der 
Praxis veranschaulicht. 

Über das Handels- und Gesellschaftsrecht wird 
ein Überblick gegeben. 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die 
Studierenden in der Lage sein, die rechtlichen 
Strukturen hinter wirtschaftlichen Vorgängen zu 
erkennen und zu analysieren. Sie werden be-
fähigt, Gestaltungen zu wählen, um Streit zu 
vermeiden oder dafür eine günstigere Aus-
gangsposition zu haben und für einfach ge-
lagerte streitige Fälle selbst eine Lösung auf 
der Grundlage der geltenden Gesetze zu ent-
wickeln. Bei schwierigen Fällen können sie die 
Notwendigkeit der Hinzuziehung von jeweils 
kompetenten Fachleuten erkennen, mit ihnen 
kommunizieren und deren Handeln nachvoll-
ziehen. 

Voraussetzungen Benotung 

keine 
Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(90 Minuten) Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung 5 Klausur 9 

Übung 1   
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Fach Mathematik und Statistik 
 
Mathematik A (6 CP)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

1 1 4 jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

In der Lehrveranstaltung werden grundlegende 
mathematische Methoden behandelt, die in den 
Wirtschaftswissenschaften Anwendung finden. 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die 
Studierenden  

(1) die Grundbegriffe (z.B. Variablen, Mengen, 
logische Aussagen, Funktionen, Grenzwerte 
etc.) der Mathematik kennen,  

(2) Folgen und Reihen hinsichtlich ihrer Eigen-
schaften (z.B. Monotonie, Konvergenz etc.) 
analysieren können,  

(3) einen Überblick über die Eigenschaften von 
Funktionen einer Veränderlichen (z.B. Stetig-
keit, Monotonie, Differenzierbarkeit, Extremal-
stellen, Integrierbarkeit) und ihre ökonomischen 
Anwendungen haben,  

(4) Optimierungsprobleme in einer Variablen 
mit Methoden der Differentialrechnung lösen 
können. 

Voraussetzungen Benotung 

keine 

 
Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(90 Minuten) Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung:  2 Klausur 6 

Übung:  2   
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Mathematik B (6 CP)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

2 1 4 jährlich SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

In der Lehrveranstaltung werden weiter-
führende mathematische Methoden behandelt, 
die in den Wirtschaftswissenschaften An-
wendung finden sowie die Grundlagen der Be-
schreibenden Statistik vermittelt. 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die 
Studierenden  

(1) lineare Gleichungssystem lösen können,  

(2) die Grundlagen der Theorie der Funktionen 
mehrerer Veränderlicher kennen,  

(3) Optimierungsprobleme in mehreren 
Variablen (mit und ohne Nebenbedingungen) 
unter Verwendung von Methoden der 
Differentialrechnung lösen können,  

(4) die Befähigung haben, Differenzen-
gleichungen aufzustellen und zu lösen,  

(5) einen Überblick über die Methoden der Be-
schreibenden Statistik haben. 

Voraussetzungen Benotung 

Inhalte des Modules Mathematik A 

 
Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(90 Minuten) Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung:  2 Klausur 6 

Übung:  2   
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Statistik (6 CP)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

4 1 4 jährlich SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

In der Lehrveranstaltung werden die Grund-
lagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und der 
schließenden Statistik vorgestellt. 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die 
Studierenden  

(1) die Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeits-
rechnung kennen,  

(2) einen Überblick über die wichtigsten 
diskreten und stetigen Wahrscheinlichkeitsver-
teilungen (u.a. Binomial- und Normalverteilung) 
haben,  

(3) Zufallsvariablen zur modellhaften Be-
schreibung realer Größen verwenden und ana-
lysieren können,  

(4) Punkt- und Intervallschätzungen (Konfidenz-
intervalle) in grundlegenden Modellen an-
wenden können,  

(5) die Grundbegriffe der statistischen Test-
theorie kennen und Hypothesentests ausführen 
können,  

(6) Regressionsanalysen durchführen können. 

Voraussetzungen Benotung 

Inhalte der Module Mathematik A und 
Mathematik B des Bachelors BWL 

Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(90 Minuten) Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung:  3 Klausur 6 

Übung:  1   
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Wahlpflichtmodule 
 
Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung (6 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 5. 1 4 jährlich WS 
Deutsch oder 
Englisch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Vorlesung: 

Grundlegende Konzepte und Methoden der 
schließenden Statistik: Rekapitulation 

Multiple lineare Regression: Theoretische 
Grundlagen und praktische Anwendung 

Fehlspezifikation, Heteroskedastie und Auto-
korrelation: Diagnose und Lösungsansätze 

Endogenität: Diagnose und Lösungsansätze 

Regression bei diskreten abhängigen Variablen

Übung: 

Rekapitulation der in der Vorlesung ein-
geführten ökonometrischen Methoden 

Erstellen und Aufbereiten von Datensätzen aus 
EcoWin, Amadeus 

Schätzen einfacher Modelle unter Verwendung 
ökonometrischer Standard-Software (STATA) 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die 
Studierenden  

die in den wirtschaftswissenschaftlichen Grund-
lagenveranstaltungen eingeführten 
theoretischen Konzepte mit realen öko-
nomischen Daten in Verbindung bringen 
können, 

mit den grundlegenden ökonometrischen 
Methoden vertraut sein, die zur Identifikation 
wirtschaftlicher Zusammenhänge eingesetzt 
werden, 

in der Lage sein, diese Methoden selbständig 
zum Testen einfacher ökonomischer Hypo-
thesen zu verwenden, 

fähig sein, das Vorgehen und die Ergebnisse 
ökonometrischer Studien zu interpretieren und 
kritisch zu diskutieren. 

Voraussetzungen Benotung 

Inhaltlich: Erwartete Vorkenntnisse: Grund-
kenntnisse der deskriptiven und der induktiven 
Statistik 

Die vorherige Teilnahme an den Modulen 
Mikroökonomie und Makroökonomie wird 
empfohlen, ist aber nicht Voraussetzung für 
den Besuch dieses Moduls. 

 

Formal: 69 absolvierte LP  

Klausur (60 Minuten), Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung 2 Klausur 6 

Übung 2   
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Energieökonomik (6 ECTS)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 3    1 4 jährlich WS 
Deutsch oder 
Englisch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Energieökonomik: 

Die Energiewirtschaft hat sich seit dem aus-
gehenden 19. Jahrhundert zu einem immer 
bedeutenderen Wirtschaftszweig entwickelt. 
Eine hinreichende Versorgung mit Energie (z.B. 
Strom, Erdgas, Benzin) zu einem akzeptablen 
Preis und mit akzeptablen Umweltaus-
wirkungen ist für die moderne Industriegesell-
schaft zu einer Überlebensnotwendigkeit ge-
worden. Die Energieökonomik ist eine relativ 
junge Wissenschaftsdisziplin, die versucht, die 
Energiewirtschaft mit bekannten und bewährten 
Methoden, aber unter neuen Gesichtspunkten 
zu untersuchen. Eine wichtige Rolle spielt dabei 
die Koordinationsfunktion und Signalwirkung 
der Preise. 

Steigende Energiepreise, die Gefährdung der 
Energieversorgungssicherheit und der Umwelt 
durch knapper bzw. teurer werdende fossile 
Energieträger und die rasant steigenden 
Energieverbräuche von Ländern wie China und 
Indien, die Folgen des Klimawandels, (Re-
)Regulierungsbedarf aufgrund von Marktver-
sagen in liberalisierten Energiemärkten, die 
vielfach nur schleppende Diffusion von 
Energieeffizienz- und regenerativen Energie-
techniken sowie die zahlreichen Besonder-
heiten der Energiemärkte machen das Fach-
gebiet hoch interessant. Eine vergleichsweise 
gute Datenverfügbarkeit und ein hohes 
politisches und gesellschaftliches Interesse an 
Veränderungen auf den Energiemärkten 
machen das Gebiet zudem auch für die 
empirische Forschung überaus attraktiv. 

Durch die gerade in den letzten beiden Jahren 
stark zugenommene Bedeutung des Themas 
Energie steigen auch für den Ingenieur, Wirt-
schaftswissenschaftler oder Naturwissen-
schaftler in Betrieb und Verwaltung der Bedarf, 
zumindest grundlegende Merkmale der 
Funktionsweise und Veränderungen von  

Energiemärkten besser verstehen zu lernen 
und sich ein geeignetes Instrumentarium anzu-
eignen, um diese im Alltag analysieren und 
richtig einschätzen zu können. 

Energieökonomik: 

Kennenlernen der grundlegenden Bedingungen 
und Mechanismen, denen energiewirtschaft-
liches und -politisches Handeln ausgesetzt ist. 

Aneignung eines energieökonomischen Basis-
wissens für theoriegeleitete, zielgerichtete Ent-
scheidungen auf Energiemärkten, welche auch 
Umweltaspekte mit berücksichtigen. 

Aneignung von zentralen Einblicken in die Be-
deutung und ökonomische Bewertung von kon-
ventionellen und alternativen Energiequellen 
und -trägern und deren Umweltauswirkungen. 

Kennenlernen des bottom-up und des top-down 
Ansatzes zur Analyse der Energienachfrage 

Kennenlernen der wichtigsten Aspekte der 
Märkte für feste, flüssige und gasförmige 
Energieträger, Kernenergie, Elektrizität und der 
Treibhausgasemissionen. 

Erfassung der Bedeutung der externen Effekte 
in der Energiewirtschaft. 
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Voraussetzungen Benotung 

Inhaltlich: Grundkenntnisse in Mikroökonomie 

Formal: 69 absolvierte LP 
Klausur (60 Minuten), Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung 2 Klausur 6 

Übung 2   
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Managerial Economics (6 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 3. 1 2 jährlich WS 

Ab W 11/12 
Englisch ( WS 
10/11 
Deutsch) 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

The course provides insights from economic 
theory which are relevant to applications in ma-
nagerial decision making. Differences in indus-
trial market structures  are explained, and their 
impact on competitive strategy is analyzed. 
Topics include: competitive structures, monop-
oly, oligopoly, product differentiation, pricing, 
market entry and exit, R&D. 

Students will learn 
(1) how optimal strategy depends on market 

structure, consumer behaviour, competi-
tors’ strategies, capacity constraints, R&D, 
etc. 

(2) how to apply microeconomic concepts in 
order to analyze questions of pricing, mar-
keting, selection of organizational form, 
etc. 

(3) the limitations of theoretical modelling of 
the above issues. 

Voraussetzungen Benotung 

Inhaltlich: VWL I 

Formal: 69 absolvierte LP 
Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten) Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung:  2 Klausur 6 

Übung:  2   
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Personalmanagement (6 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 3. 1 2 jährlich WS 
Deutsch der 
Englisch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

In der Veranstaltung werden die wichtigsten 
Aufgabenbereiche des Personalmanagements 
vorgestellt. Dazu zählen u.a. Stellenplanung, 
Rekrutierung, Weiterbildung und Talent-
management. Im Fokus stehen neben 
Selektions- und Signalingtheorien in externen 
und internen Arbeitsmärkten auch die 
empirische Analyse zur Gütemessung einzelner 
Auswahlverfahren. 

Die Studierende erhalten einen Überblick über 
Kernaspekte des Personalmanagements von 
der Stellenplanung bis zur Personalfreisetzung. 
Durch die Vermittlung personalökonomischer 
und psychologischer Methoden sollen die 
Studierenden in die Lage versetzt werden 
Probleme zu analysieren und Lösungskonzepte 
nachzuvollziehen und kritisch zu hinterfragen. 

Voraussetzungen Benotung 

Inhaltlich: keine 

Formal: 69 absolvierte LP  
Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten), Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung  2 Klausur 6 

Übung 2   

 



48 

 
Privatrechtliche Fragen von Absatz und Beschaffung (6 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 3. 1 4 jährlich WS 
Deutsch oder 
Englisch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Die allermeisten Unternehmen beziehen Waren 
oder Dienstleistungen, sorgen für eine Wert-
schöpfung und „veräußern“ ein „veredeltes 
Produkt“ an Kunden. Im Rahmen der Be-
schaffung ergeben sich vielfältige vertragliche 
Gestaltungsmöglichkeiten, durch die Risiken 
auf den Vertragspartner überwälzt werden 
können. Ein Unternehmen muss aber seine 
Produkte oder Dienstleistungen auch absetzen. 
Entweder erfolgt das durch eigene Mitarbeiter 
oder durch Auslagerung auf Absatzmittler wie 
Handelsvertreter, Vertragshändler oder 
Franchisenehmer. Das (kaufmännische) Unter-
nehmen muss am Markt wahrgenommen 
werden durch seine Firma und Marke. Es geht 
um den Aufbau einer neuen bzw. die Wahrung 
einer bestehenden Marktstellung gegenüber 
(unlauteren) Wettbewerbern. Eine bestehende 
Firma bzw. Marke muss gegen Nachahmung 
und vor  Verwässerung geschützt werden, 
wenn sich die getätigten Investitionen 
amortisieren sollen. Insbesondere ein neuer 
Marktteilnehmer muss wissen, welche Ge-
staltungsmöglichkeiten ihm für die Bewerbung 
seiner Produkte bzw. Dienstleistungen offen 
stehen 

Die Studierenden sollen über die rechtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten bei Beschaffung und 
Vertrieb von Waren und Dienstleistungen Be-
scheid wissen. Innerhalb dieser Grenzen sollen 
sie befähigt werden, Einkauf und Absatz mög-
lichst effektiv, aber dennoch auf dem Boden der 
geltenden Rechtsordnung zu regeln. Es soll 
deutlich werden, dass durch Ausschöpfung 
privatrechtlicher Regelungen beträchtliche Ein-
sparungspotenziale bzw. Gewinnsteigerungs-
möglichkeiten bestehen.   

Voraussetzungen Benotung 

Inhaltlich: „Privatrecht“ des B.Sc. in Betriebs-
wirtschaftslehre der RWTH Aachen 

Formal: 69 absolvierte LP  
Klausur (90 Minuten), Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung:  4 Klausur 6 
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The Global Economy: Trade and Investment (6 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 3. 1 4 jährlich WS Englisch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Patterns of globalisation, prices and trade, 
comparative advantage, reasons for trade, fac-
tor mobility, multinational firms, outsourcing, 
gains from trade, trade policy.   

After successful completion of this course, stu-
dents will have a basic knowledge and under-
standing of the economic issues related to the 
globalisation of markets. They will become ac-
quainted with fundamental concepts of trade 
theory and will be able to asses the economic 
consequences of international trade 

Voraussetzungen Benotung 

Subject: 

Microeconomics I or similar 

Formal:69 Credits 

Written exam (60 minutes), 100% of final mark  

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung:  2 Klausur 6 

Übung:  2   
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Unternehmensgeschichte (6 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 4. 1 4 
Jedes 
Semester 

WS/SS 
Deutsch oder 
Englisch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Das Modul problematisiert methodenorientiert 
im historischen Kontext, fall oder themen-
bezogen Fragen der Unternehmensgeschichte 
unter besonderer Berücksichtigung von 
Aspekten der Unternehmensorganisation und 
-finanzierung. 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die 
Studierenden  

(1) die historische Bedingtheit von Unter-
nehmensstrukturen erkennen und  

(2) grundlegende Innovationsprozesse im Be-
reich der Unternehmensorganisation und –
finanzierung systematisch analysieren sowie 
(3) das erworbene Wissen zur Bewertung von 
aktuellen Fragestellungen und zur Inter-
pretation des strukturellen Wandels einsetzen 
können. 

Voraussetzungen Benotung 

Inhaltlich: Keine 

Formal: 69 absolvierte LP 
Klausur (60 Minuten), Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung:  2 Klausur 6 

Übung:  2   
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Anwendungen des Electronic Business (6 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 4. 1 4 jährlich SS 
Deutsch oder 
Englisch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

In der Lehrveranstaltung werden E-Business-
Anwendungen unter unterschiedlichen 
Aspekten und Fragestellungen erläutert und 
diskutiert. Im Mittelpunkt der Lehrveranstaltung 
stehen Fallstudien realer E-Business-
Anwendungen. Diese Fallstudien sollen von 
den Studierenden selbständig präsentiert 
werden und dienen der Diskussion der in einem 
anfänglichen Block von vier bis fünf Lehrver-
anstaltungsterminen theoretisch eingeführten 
Fragestellungen. Die theoretischen 
Dimensionen, die für die Diskussion der Fall-
studien verwendet werden, sind 
Standardisierung, Strategie, Koordinations-
modelle, Governance von E-Business-
Systemen und Auswirkungen von E-Business-
Systemen. In der Übung werden ausgewählte 
E-Business-Technologien behandelt und 
praktisch geübt. Dabei stehen insbesondere die 
Einsatzfelder und die Anwendbarkeit in der 
Praxis im Vordergrund. 

Studierende sollen lernen, E-Business-
Anwendungen aus einer wirtschaftswissen-
schaftlichen Perspektive fundiert und un-
abhängig zu analysieren und ihre Potentiale 
aus betriebswirtschaftlicher Perspektive zu be-
urteilen. In der Übung sollen die Studierenden 
lernen, den Einsatz von Auszeichnungs-
sprachen für die Entwicklung von E-Business-
Anwendungen kritisch zu beurteilen. 

Voraussetzungen Benotung 

Inhaltlich: „Wirtschaftsinformatik“ des B.Sc. in 
Betriebswirtschaftslehre der RWTH Aachen 

Formal:  69 absolvierte LP  

Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten) Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung:  2 Klausur 6 

Übung:  2   
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Corporate Culture and Social Responsibility (6 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 4. 1 3 yearly SS English 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

This course will address the role of corporate 
culture for the company’s performance. Organ-
izational culture will be analyzed from an eco-
nomic perspective. The challenge of measuring 
culture will be outlined. In addition to different 
topics of business ethics the focus will be on 
“Corporate Social Responsibility“ which has 
increasingly gained importance in recent years. 
For example, the following questions will be 
discussed: Why do companies take over social 
responsibility? How do they do it? Does it im-
prove a company’s performance?  

Students should  

- … gain a fundamental understanding of the 
role of organizational culture for a com-
pany’s performance. 

- … know the alternatives of measuring cul-
ture and the difficulties of such procedures. 

- … understand an organization’s challenges 
to cope with ethical problems and to deal 
with “Corporate Social Responsibility“. They 
should be able to critically evaluate ap-
proaches to “Corporate Social Responsi-
bilty”.  

- … be able to apply the analytical skills to 
new strategic situations within organizations. 

Voraussetzungen Benotung 

Subject: A basic knowledge in microeconomics 
is recommended. 

Formal: 69 ECTS 

Successful participation in written exam  
(60 minutes), Weight: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Lecture 2 Written exam 60 minutes 6 

Exercise 1   

 



53 

 
Finanzdienstleistungen (6 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 4. 1 2 jährlich SS 
Deutsch oder 
Englisch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

In der Lehrveranstaltung wird eine Einführung 
in die Finanzdienstleistungsindustrie gegeben. 
Hierbei wird zum einen in einer theoretischen 
Perspektive skizziert, welchen Nutzen Finanz-
intermediäre in einer Volkswirtschaft besitzen. 
Zum anderen wird in einer eher praktischen 
Perspektive dargestellt, welches Dienst-
leistungsspektrum Banken und Versicherungen 
insgesamt anbieten. Auf einige Dienst-
leistungen wird hierbei genauer eingegangen, 
z. B. die Anlageberatung und das Asset 
Management. 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die 
Studierenden  

(1) ein Grundverständnis über den Finanz-
dienstleistungssektor besitzen, 

(2) die Wirkungszusammenhänge im 
Management einer Bank sowie einer Ver-
sicherung verstehen,  

(3) in der Lage sein, Erfolgsstrategien im 
Finanzdienstleistungssektor bewerten zu 
können 

Voraussetzungen Benotung 

Inhaltlich: „BWL IV: Investition und 
Finanzierung“ sowie „Entscheidungslehre“ des 
B.Sc. in Betriebswirtschaftslehre der RWTH 
Aachen 

Formal: 69 absolvierte LP  

Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten) Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung:  2 Klausur 6 

Übung:  2   

 



54 

 
Grundlagen des Innovationsprozesses (6 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 4.  1 4 jährlich SS 
Deutsch oder 
Englisch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Auf der Grundlage eines Phasenmodells des 
Innovationsprozesses und der allgemeinen 
Konzepte des Projektmanagements werden 
aus entscheidungsorientierter Perspektive die 
Probleme des Managements von Innovations-
projekten analysiert und Lösungsvorschläge 
erörtert. Die verfügbaren Methoden und Ver-
fahren zur Unterstützung der Problemlösung 
werden dargestellt und auf ihre Eignung ge-
prüft. 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die 
Studierenden  

(1) in der Lage sein, komplexe Innovations-
prozesse zu analysieren und transparent dar-
zustellen,  

(2) die Möglichkeiten zur Strukturierung von 
Innovationsprojekten kennen und beurteilen 
können,  

(3) die Probleme der Planung, Steuerung und 
Kontrolle von Innovationsprojekten in den ver-
schiedenen Phasen des Innovationsprozesses 
kennen und einordnen können, 

(4) Konzepte, Methoden und Instrumente für 
die Planung, Steuerung und Kontrolle von 
Innovationsprojekten kennen und in Abhängig-
keit von der gegebenen Situation zielorientiert 
auswählen können, und  

(5) Konzepte und Techniken für die Führung 
von Mitarbeitern in Innovationsprojekten 
kennen und situationsgerecht anwenden 
können. 

Voraussetzungen Benotung 

Teilnehmerzahl: max. 30 

Inhaltlich: Keine 

Formal: 69 absolvierte LP  

Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten), Gewichtung: 100%  oder An-
fertigung einer Hausarbeit und Präsentation 
während der Veranstaltung. Die genaue 
Prüfungsform wird spätestens vier Wochen vor 
der ersten prüfungsrelevanten Leistung fest-
gelegt. 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung:  3 Klausur 6 

Übung:  1   

 



55 

 
Konsolidierung von Finanzberichten (6 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

4 1 4 jährlich SS 
Deutsch oder 
Englisch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Grundlagen der Rechnungslegung von 
Konzernen, Betriebswirtschaftliche Konzepte 
und deren Umsetzung in offiziellen 
Regelungen, Vorbereitende Maßnahmen zur 
Durchführung einer Konsolidierung, 
Konsolidierung unter Annahme des Erwerbs 
durch Neubewertung der Beteiligung an Unter-
einheiten (equity-Methode)*, Konsolidierung 
unter der Annahme des Erwerbs durch Voll-
konsolidierung mit Aufdeckung des auf den 
Konzern entfallenden goodwill, Konsolidierung 
unter der Annahme des Erwerbs durch Voll-
konsolidierung mit Aufdeckung eines gesamten 
goodwill, Konsolidierung nach IFRS und 
deutschem Handelsrecht im Überblick 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die 
Studierenden in der Lage sein, 

(1) Mehrere unkonsolidierte Abschlüsse zu 
einem konsolidierten zusammenzuführen 

(2) Die Aussagestärken und die Aussage-
schwächen konsolidierter Abschlüsse zu 
erkennen 

(3) Die Verfahren zur Konsolidierung von Ab-
schlüssen kritisch zu beurteilen. 

Voraussetzungen Benotung 

Inhaltlich: Inhalte der Module Rechnungswesen 
I und Rechnungswesen II des Bachelorstudien-
gangs BWL an der RWTH 

Formal: 69 absolvierte LP  

Klausur (60 Minuten), Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung:  2 Klausur 6 

Übung:  2   
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Mikroökonometrische Grundlagen des Consulting (6 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 5. 1 2 jährlich SS 
Deutsch oder 
Englisch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Die Lehrveranstaltung ist zweigeteilt. Zum 
einen werden ausgewählte ökonometrische 
Verfahren zur Bewertung der Auswirkung wirt-
schaftspolitischer Maßnahmen im Rahmen der 
Politikberatung vorgestellt. Hierzu wird zu-
nächst auf die Grundlagen der Regressions-
analyse eingegangen, um dann Matching-
Verfahren vorzustellen, die eine Kausalanalyse 
unter bestimmten Annahmen ermöglichen. Ein 
Beispiel zur Bewertung der Auswirkungen einer 
Arbeitsmarktreform wird vorgestellt. Im zweiten 
Teil werden ausgewählte spieltheoretische 
Grundlagen unterrichtet. Zum Beispiel werden 
Signalspiele vorgestellt. Diese Grundlagen 
werden dazu verwendet, um die Funktions-
weise des Business Consultancy Marktes zu 
analysieren. Zu der Vorlesung gibt es eine 
Übung, die in der 2. Semesterhälfte beginnt. 

Die Kursteilnehmer sollen einen Überblick 
darüber erhalten, in welchen Tätigkeits-
bereichen Economic Consultancy Firmen tätig 
sind. Sie sollen darüber hinaus ausgewählte 
wichtige ökonometrische Methoden lernen, die 
für wirtschaftspolitisches Consulting Ver-
wendung finden. Außerdem sollen die Kursteil-
nehmer den Markt für Business Consultancy 
theoretisch analysieren lernen. Zur Markt-
analyse sollen sie lernen, spieltheoretische 
Methoden einzusetzen. 

 

Voraussetzungen Benotung 

Inhaltlich: „VWL I: Mikroökonomie I“ und „VWL 
IV: Mikroökonomie II“ 

Formal:  69 absolvierte LP 

Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten) Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung:  2 Klausur 6 

Übung:  2   

 



57 

 
Planspiel (6 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 4. 1 2 jährlich SS 
Deutsch oder 
Englisch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Im Team wird zunächst ein Businessplan für 
eine fiktive Unternehmensgründung entwickelt, 
indem Finanzierungs-, Marketing- und 
Managementstrategien für ein eigenes Produkt 
entworfen und präsentiert werden. Nach einer 
mit der Spielleitung zu führenden Kapitalver-
handlung treffen die verschiedenen unter-
nehmerischen Teams in Abhängigkeit des 
dynamischen Planspielmarktes unter-
nehmerische Entscheidungen bezüglich der 
Produktion, des Absatzes, der Personalkapazi-
tät und des Finanzierungsbedarfs des eigenen 
Unternehmens mit dem Ziel, einen möglichst 
hohen Unternehmenswert zu generieren. 

Durch die Teilnahme am Unternehmensplan-
spiel sollen die Studierenden lernen  

(1) theoretische betriebswirtschaftliche Grund-
lagen auf ein konkretes Problem anzuwenden, 
(2) ein schlüssiges unternehmerisches Konzept 
zu entwerfen und zu präsentieren,  

(3) Finanzierungsverhandlungen zu führen, 
sowie  

(4) mit geeigneten unternehmerischen 
Strategien auf die Dynamik des (simulierten 
Planspiel-) Marktes zu reagieren. 

Voraussetzungen Benotung 

Inhaltlich: Grundkenntnisse in Finanzierung & 
Investition, Marketing und Rechnungswesen 

Formal: 69 absolvierte LP 

 

Spielbedingt maximale Teilnehmerzahl: 20 

Konzeption und Präsentation eines Business-
plans zur Unternehmensgründung vor Beginn 
des Planspiels (Präsentation: 50 %) 

Entwicklung von Unternehmensstrategien 
während jeder Planspielperiode (Schriftliche 
Ausarbeitung: 50 %) 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Blockveranstaltung 2 Prüfung 6 
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Unternehmensfinanzierung (6 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 4. 1 2 jährlich SS 
Deutsch oder 
Englisch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

In der Lehrveranstaltung werden detailliert 
relevante Gesichtspunkte im Zusammenhang 
mit der Optimierung unternehmerischer 
Finanzierungsentscheidungen erörtert. Zentral 
ist ein „funktionsorientierter“ Problemzugang. 

Nach erfolgreichem Absolvieren sollen die 
Studierenden  

(1) die grundsätzlichen Formen unter-
nehmerischer Finanzierungsmaßnahmen 
systematisch beschreiben können,  

(2) die durch unternehmerische 
Finanzierungsmaßnahmen verfolgten Zwecke 
in Form einer Übersicht über die bislang be-
kannten Funktionen der Unternehmens-
finanzierung systematisieren können,  

(3) situationsabhängig sowohl qualitativ als 
auch quantitativ fundierte und praktisch 
relevante Verhaltensempfehlungen für den Ein-
satz verschiedener Finanzierungsinstrumente 
bei Risiko auf der Basis eines an den 
Funktionen der Unternehmensfinanzierung 
orientierten Problemzugangs formulieren 
können. 

Voraussetzungen Benotung 

Inhaltlich: „BWL IV: Investition und 
Finanzierung“, „Mathematik A“ sowie „Ent-
scheidungslehre“ des B. Sc. in Betriebswirt-
schaftslehre der RWTH Aachen 

Formal:  69 absolvierte LP  

Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten) Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung:  2 Klausur 6 

Übung:  2   

 



59 

 
Aktuelle Themen der Wirtschaftswissenschaften (3 oder 6 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

modul-
abhängig 

1 
wird bekannt 
gegeben 

modul- 
abhängig 

WS/SS 
Deutsch oder 
Englisch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

In den entsprechend angebotenen Ver-
anstaltungen werden aktuelle Sachverhalte der 
Wirtschaftswissenschaften vermittelt. 

Die Studierenden lernen ausgewählte Fragen 
der Wirtschaftswissenschaften kennen und sind 
vertraut mit Ansätzen zu ihrer Beantwortung. 

Voraussetzungen Benotung 

Inhaltlich: wird bei Veranstaltungsbeginn 
bekannt gegeben 

Formal: 69 absolvierte LP  

Gemäß BPO, Details werden zu Beginn der 
Veranstaltung bekannt gemacht, Gewichtung: 
100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Veranstaltung  2-4 Prüfungsleistung  
3 oder 6 
LP 
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Basiskompetenzen 
 
AISEEC-Engagement (1,5 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 1.  1 1 
Jedes 
Semester 

WS/SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Richtet sich  nach den Projektinhalten Das Modul verfolgt das Ziel, Fähigkeiten im 
Bereich des ergebnisorientierten Arbeitens 
innerhalb eines vorgegebenen Rahmens (Zeit, 
Ergebnis) zu entwickeln bzw. zu stärken. Die 
Teilnehmer stärken folgende Kompetenzen: 
Teamfähigkeit, Zeitmanagement, 
Kommunikationsfähigkeit, Präsentationsfähig-
keit und unternehmerisches Denken. 

Voraussetzungen Benotung 

keine 

Durchführung eines unbezahlten Projektes im 
Rahmen der ehrenamtlichen Mitarbeit bei der 
internationalen Studentenorganisation AIESEC 
e.V. und Präsentation der Ergebnisse und des 
Vorgehens im Rahmen eines Projektberichtes 
und/oder eines Vortrags 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP Prüfung CP 

Übung 1 Projektarbeit 1,5 
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An Introductory Workshop to Intercultural Communication: Developing Key Problem-
solving (1,5 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 3. 1 1 
Jedes 
Semester 

WS/SS Englisch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Introduction to a paradigmatic model for “fact“-
vs. „face“-driven communication styles and their 
major dichotomies – Introduction of the “Cul-
tural Onion” model as descriptive model to 
“map out” divergent cultural logic and the result-
ing conflict interfaces – Introduction of the “4-
step Cultural Paradigm Shift Model” for sys-
tematic skills training in the analyses and reso-
lution of typical workplace scenarios – Active 
skills and applications training via – Group and 
independent work on case studies illustrating 
the impact of culture on such issues as team-
work dynamics, approach to problem-solving, 
leadership style, decision-making, managing 
conflicts – Language transitioning exercises 
targeting specific 2german-English” patterns – 
Role-play simulation – Practice in independent 
creation of toolsheets – Assessing and re-
sponding to tricky emails 

Students of this workshop will: - Acquire a con-
ceptual framework by which to understand 
where and why culture-based communication 
problems occur in typical cross-cultural work 
scenarios (base knowledge) – Acquire step-by-
step tools by which to identify risks and conflict 
interfaces in such work scenarios, and learn 
how to create new (preventive and corrective) 
strategies for culture-appropriate actions – Be 
better able to distinguish what is cultural behav-
iour from personality or other issues – Learn to 
apply tools to independently create one´s own 
situation – and culture-specific checklists by 
being better able to foresee avoidable mis-
communication, prevent the escalation of mis-
understandings into conflict, and minimise “sur-
prises” through systematic preparation, and 
corrective and preventive strategies – Acquire a 
set of tools to deal effectively with the widest 
spectrum of different cultural groups – Learn to 
recognise typical pattern of “German-English” 
and how these can lead to “hidden conflicts” 
with other types of English in cross-cultural dia-
logue; how to “upgrade” “German-English” to 
“English-English” and utilize the language more 
optimally as a mediatory tool 

Voraussetzungen Benotung 

As this workshop requires students to actively 
participate in presentations, group problem-
solving activities, case study discussions and 
analysis, and a role-play simulation in English, 
a solid (rather than perfect) level of English 
required 

Prüfungsgespräch, Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Übung  1 Mündliche Prüfung 1,5 

 
 
 
 
 



62 

 
Betreuung von Austauschstudierenden (1,5 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 2. 1 1 
Jedes 
Semester 

SS/WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

1. Persönlicher Empfang in Aachen 

2. Hilfestellung bei der Immatrikulation  

3. Hilfe bei der Wohnungssuche, falls dies 
nicht vom Akademischen Auslandsamt 
übernommen wird 

4. Unterstützung bei Behördengängen  

5. Hilfestellung bei der Klausuranmeldung 
und Kurswahl 

Während des kompletten Aufenthalts dem 
Studenten beratend zur Seite stehen 

Durch den engen Kontakt zu Studenten 
anderer Nationalität erweitern unsere 
Studenten ihren persönlichen Horizont und 
haben zusätzlich noch die Möglichkeit ECTS 
Punkte zu erwerben. 

 

Voraussetzungen Benotung 

keine 
Betreuung mehrerer Austauschstudierender 
(inkl. Projektbericht), Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Veranstaltung 1 Projektarbeit 1,5 

 



63 

 
Einführung in die Fallstudienforschung (3 CP) 
für Bachelor Business Administration  

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

1 1 1 
Jedes 
Semester 

WS/SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Die Veranstaltung stützt sich v.a. auf das Buch 
von Robert Yin: Case Study Research: Design 
and Methods. Die Inhalte dieses Buches 
werden systematisch erarbeitet und anhand 
von Beispielen praktisch eingeübt. In der 
Klausurarbeit sollen Studierende ein Fall-
studien-Design für eine vorgegebene 
Forschungsfrage erstellen. 

 

Studierende sollen die Zielsetzung, An-
wendungsmöglichkeiten und Voraussetzungen 
der Fallstudie als Forschungsmethode kennen 
lernen, die  Forschungsmethode kritisch 
reflektieren können, so dass sie in der wissen-
schaftlichen Arbeit Möglichkeiten und Grenzen 
der Methode kompetent einschätzen können 
sowie anhand praktischer Beispiele Schlüssel-
elemente der Methode, z.B. die Vorbereitung, 
Durchführung und Auswertung von Interviews, 
anwenden können. 

Voraussetzungen Benotung 

keine 
Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten) Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Übung  1 Klausur 3 

 



64 

 
Fachschaftsarbeit (1,5 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 2. 1 1 
Jedes 
Semester 

SS/WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Richtet sich  nach den Projektinhalten Das Modul verfolgt das Ziel, Fähigkeiten im 
Bereich Ergebnisorientierten Arbeitens zu ent-
wickeln bzw. zu stärken und dies innerhalb 
eines vorgegebenen Rahmens (Zeit, Ergebnis) 
zu tun. 

Voraussetzungen Benotung 

keine 
Durchführung eines unbezahlten Projektes im 
Rahmen der Fachschaftsarbeit (inkl. Bericht) 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Fachschaftsprojekt 1 Fachschaftsprojekt 1,5 

 



65 

 
Fremdsprachenkurs (derzeit angeboten in Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, 
Neu-Griechisch, Russisch, Spanisch, jeweils in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden) 
(3 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 3. oder 4. 1 2 
Jedes 
Semester 

WS/SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Grundlagen oder kenntnisbezogene Ver-
tiefungen der jeweiligen Sprache  

Förderung der Fähigkeit, sich in anderen als 
der deutschen Sprache berufs- und studien-
fachbezogen auszudrücken. 

Voraussetzungen Benotung 

Keine beim Grundkurs, sonst fortgeschrittene 
Kenntnisse 

 

Anwesenheit und Beteiligung am Unterricht, 
evtl. Prüfung (je nach Veranstaltung) Ge-
wichtung: 100%;  

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Veranstaltung 2 Prüfung 3 

 



66 

 
Informationen strukturieren mit Hilfe des Mind Mappings – eine Einführung (1,5 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 3. 1 1 jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

 Grundlagen des „Mind Mappings“ 

 „Mind Mapping“ zur Prüfungsvorbereitung

 Grundlegende Bedienung der Software 
„MindManager“ 

 Layoutgestaltung einer „Mind Map“ unter 
„MindManager“  

 Visualisierungsmöglichkeiten in „Mind 
Maps“ unter „MindManager“ 

Zusammenarbeit von „MindManager“ mit 
anderen Office-Programmen 

Studierende sollen die grundlegenden 
Techniken des Mind Mappings erlernen. 

Voraussetzungen Benotung 

Kenntnisse des Windows-Betriebssystems und 
der Grundlagen der Tabellenkalkulation 

Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten) 

Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Veranstaltung 1 Klausur 1,5 

 



67 

 
Lehrveranstaltungen aus dem Angebot über Ethik (3 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 3. oder 4. 1 2 
Jedes 
Semester 

WS/SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Unterschiedlicher Inhalt entsprechend dem 
jeweiligen Lehrangebot des Lehrstuhls  

Ergänzung der wirtschaftswissenschaftlichen 
Ausbildung um ethische Aspekte. 

Voraussetzungen Benotung 

Veranstaltungsspezifisch 

Anwesenheitspflicht 
Prüfung veranstaltungsspezifisch 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Veranstaltung 2 Prüfung 3 
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Media-IT (3 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 5. 1 2 jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

1. Organisation, Technik und Content 
a. TV 
b. Hörfunk 
c. Print 
d. Internet 

2. Bedeutung der Medien in der Gesellschaft 
3. Entwicklung eines neuen Mediums (Elek-

tronische Zeitung) 
4. Praxisteil: Internetmedien im Web 2.0 

a. Weblogs 
b. Podcasts 
c. Internet-

marketing (z.B. Suchmaschinen-
optimierung) 

5. Medienkompetenz 

Studierende sollen die Bedeutung der Medien 
für die Gesellschaft kennenlernen und das not-
wendige Wissen für eine kritische Reflektion mit 
dem Umgang mit Medien erwerben. Dazu 
werden eine Systematisierung der Prozesse bei 
der Produktion von Medien erarbeitet und 
Brachentrends analysiert. Die Studierenden 
sollen Berufsbilder und Anforderungen in der 
Praxis kennenlernen.  

In einem praxisorientierten Teil soll der Einsatz 
von Medien durch die Studierenden anhand der 
Erstellung von Weblogs und Podcasts praxis-
bezogen erlernt werden.  

Voraussetzungen Benotung 

Betriebswirtschaftslehre/Business Administra-
tion: Pflichtbereiche Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre, Allgemeine Wirtschaftswissen-
schaften. 

Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten) Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung:  2 Klausur 3 
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Persönlichkeitsanalyse und Karriere (1,5 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 4. 1 1 
Jedes 
Semester 

SS/WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Im Rahmen der Veranstaltung werden unter-
schiedliche Ansätze und Methoden zur Persön-
lichkeitsanalyse vorgestellt und mit den Teil-
nehmern in praktischen Übungen nachvoll-
zogen. Die Teilnehmer werden im Rahmen von 
Gruppenarbeiten und Diskussionen auch ihre 
Fähigkeiten in den Bereichen Kommunikation, 
Selbstdarstellung, Präsentation, Beobachtung 
und Einschätzung von anderen Teilnehmern, 
Feedback sowie Teamarbeit weiterentwickeln. 

Ziel ist das Angebot einer Persönlichkeitsana-
lyse, die dem Studenten nicht nur einen guten 
Einblick gibt, wo seine eigenen Stärken und 
Schwächen liegen, um gegebenenfalls mit 
einem gezielten Persönlichkeitstraining das 
Profil noch optimieren zu können. Vielmehr ist 
es auch das Ziel des Seminars, dem Studenten 
eine Hilfe anzubieten, um aus den später viel-
fältigen Einsatzmöglichkeiten eines Betriebs-
wirtes schon frühzeitig die Spezialisierungen 
und Einsatzfelder herauszufinden, die auf sein 
Profil passen. 

Voraussetzungen Benotung 

Keine  Schriftliche Hausarbeit (Gewichtung: 100%) 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung 1  1,5 
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Persönliche Kommunikation in marktbezogenen Managementaufgaben (3 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 5. 1 2 jährlich WS/SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Wirkungen, Ablaufmuster, Ziele und Techniken 
der persönlichen Kommunikation. 

Wirkungen, Ablaufmuster, Ziele und Techniken 
der persönlichen Kommunikation. 

Voraussetzungen Benotung 

BWL II: Absatz und Beschaffung “ des B. Sc. in 
Betriebswirtschaftslehre der RWTH Aachen  

Erfolgreiche mündliche Prüfung, Gewichtung: 
100%. 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung:  2 Mündliche Prüfung 3 
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Präsentieren und Verhandeln (3 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 3. 1 3 jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Zum einen sollen theoretische Erkenntnisse 
über Verhandlungssituationen und deren 
Rationalität und Probleme erarbeitet werden. 
Zum anderen soll anhand von Rollenspielen 
das erlernte Wissen in die Praxis umgesetzt 
werden. Aus der Analyse der Verhandlungs-
prozesse und der jeweils erreichten Resultate 
werden Probleme diskutiert und verschiedene 
Verhandlungsstrategien vergleichend bewertet 

Die Studierenden kennen die wesentlichen 
Präsentationstechniken und 

Verhandlungsstrategien. Sie sind fähig 
Präsentation gemäß der in der 

Praxis geltenden Standards zu erstellen und 
vorzutragen sowie 

selbstsicher an Verhandlungen teilzunehmen. 

Voraussetzungen Benotung 

Selbststudium der Pflichtlektüre (wird recht-
zeitig bekannt gegeben) 

Anmeldung für die Veranstaltung über den 
Lehrstuhl (Teilnehmerzahl begrenzt) 

Erfolgreiche Teilnahme an der Blockver-
anstaltung (Anwesenheitspflicht), 

Klausur , Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Vorlesung 1 Klausur 3 

Übung 2   
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Tabellenkalkulation mit Excel – Grundlagen (1,5 CP) 
für Bachelor Business Administration 
 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 2. 1 1 jährlich SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

 Grundlegende Tabellenbearbeitung 

 Hilfefunktionen 

 Arbeiten mit Formeln 

 Bearbeiten der Tabellenstruktur 

 Zellformatierungen 

 Ausfüllen, Kopieren, Verschieben 

 Funktionen und Namen einsetzen 

 Arbeitsmappen verwalten 

 Mit Excel drucken 

 Format- und Mustervorlagen nutzen 

 Arbeiten mit Diagrammen 

 Einfügen von Grafiken und Objekten 

 Bearbeiten von Großen Tabellen 

 Individuelle Anpassungen 

Studierende sollen die Grundlagen der 
Tabellenkalkulation erlernen und die Software 
effizient zur Lösung betriebswirtschaftlicher 
Probleme einsetzen können. 

Voraussetzungen Benotung 

Kenntnisse des Windows-Betriebssystems 
Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten) 

Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Übung 1 Klausur 1,5 
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Tabellenkalkulation mit Excel – Fortgeschrittene Techniken (1,5 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 3. 1 1 jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

 Add-Ins nutzen 

 Bedingte Formatierung 

 EXCEL-Datenbanken 

 Filter einsetzen 

 Daten kombinieren und konsolidieren 

 Trendanalysen, Datentabellen und Ziel-
wertsuche nutzen 

 Solver und Szenario-Manager einsetzen 

Teamarbeit mit Excel 

Studierende sollen die Fortgeschrittenen 
Techniken der Tabellenkalkulation kennen 
lernen und die effizient zur Lösung betriebs-
wirtschaftlicher Probleme einsetzen können. 

Voraussetzungen Benotung 

Kenntnisse des Windows-Betriebssystems und 
der Grundlagen der Tabellenkalkulation 

Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten) 

Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Übung 1 Klausur 1,5 
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Training Schriftsprache (3 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 3. 1 2 
Jedes 
Semester 

WS/SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Umgang mit der Schrift-
sprache/Selbstkompetenz 

Die Studierenden sollen anhand praxis-
orientierter Beispiele lernen, sachgerecht in 
verschiedenen Textgenres (schriftlich) zu 
kommunizieren. Dabei werden sie mit diversen 
Strategien der Textoptimierung vertraut ge-
macht. 

Voraussetzungen Benotung 

keine 
Erfolgreiche Teilnahme an einer Klausur  
(60 Minuten) Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Kolloquium  2 Klausur 3 
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Tutorien (3 CP) für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 2. 1 2 
Jedes 
Semester 

SS/WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Richtet sich nach den Inhalten der jeweiligen 
Veranstaltung 

Das Modul verfolgt das Ziel, den gezielten Ein-
satz von Präsentationstechniken zu üben, 
didaktische Fertigkeiten weiter zu entwickeln 
und die Moderationskompetenz der Teilnehmer 
zu stärken. 

Voraussetzungen Benotung 

Erfolgreich abgeschlossene Prüfung in der ent-
sprechenden Veranstaltung 

Kolloquium: Durchführung von mindestens 2 
Tutorien im Rahmen des Bachelorstudiengangs 
BWL, Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Übung 2 Kolloquium 3 
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Verhandlungsstrategie – Theorie und Praxis (3 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 3. 1 2 jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Zum einen sollen theoretische Erkenntnisse 
über Verhandlungssituationen und deren 
Rationalität und Probleme erarbeitet werden. 
Zum anderen soll anhand von Rollenspielen 
das erlernte Wissen in die Praxis umgesetzt 
werden. Aus der Analyse der Verhandlungs-
prozesse und der jeweils erreichten Resultate 
werden Probleme diskutiert und verschiedene 
Verhandlungsstrategien vergleichend bewertet. 

Die Studierenden sollen durch Interaktion in 
Rollenspielen unterschiedliche Verhandlungs-
situationen erleben. Durch die Vermittlung 
theoretischer Grundlagen sollen sie dann 
sukzessiv in die Lage versetzt werden ihre 
eigene Verhandlungsposition zu bewerten, 
Probleme zu identifizieren und alternative 
Strategien zu entwickeln. 

Voraussetzungen Benotung 

Selbststudium der Pflichtlektüre (wird recht-
zeitig bekannt gegeben) 

Anmeldung für die Veranstaltung über den 
Lehrstuhl 

Erfolgreiche Teilnahme an Vorbesprechung 
und  

Blockveranstaltung (Anwesenheitspflicht)  

Schriftliche Hausarbeit (Gewichtung: 100%) 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Veranstaltung 2 Schriftliche Hausarbeit 3 
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Wissenschaftliches Arbeiten und Arbeitsorganisation (3 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 2. 1 2 jährlich SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

(1) Grundlagen des wissenschaftlichen 
Arbeitens  

(2) Arbeitstechniken und Arbeitsorganisation 

Die Lehrveranstaltung führt die Studierenden in 
die Prinzipien des wissenschaftlichen Arbeitens 
ein und schult entsprechende Kompetenzen 
anhand von Fallbeispielen. Dabei werden 
grundlegende Arbeitstechniken für das Durch-
dringen von Frage- bzw. Aufgabenstellungen, 
die Recherche und Informationsbeschaffung, 
die Organisation von Quellen und Daten sowie 
für das Erarbeiten von Präsentationen und 
schriftlichen Darstellungen trainiert. 

Voraussetzungen Benotung 

 
Anwesenheit und Beteiligung am Unterricht 

Schriftliche Hausarbeit  (Gewichtung: 100%) 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Veranstaltung 2 Schriftliche Hausarbeit 3 
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Wissenschaftliches Schreiben (3 CP) 
 für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

3 1 2 
Jedes 
Semester 

SS/WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Strategien wissenschaftlicher Kommunikation 

Kreative Arbeit an eigenen wie an fremden 
Texten 

Selbstkompetenz  

Verbesserung der Schriftkompetenz unter be-
sonderer Berücksichtigung des Wissenschaft-
lichen Schreibens und Arbeitens 

Voraussetzungen Benotung 

keine 
Erfolgreiche Teilnahme an einer schriftlichen 
Prüfung, Gewichtung: 100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Übung 2 Klausur 3 
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Aktuelle Basiskompetenz (1,5 oder 3 CP) 
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

modul-
abhängig 

1 
wird bekannt 
gegeben 

modul- 
abhängig 

WS/SS 
Deutsch oder 
Englisch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

In den entsprechend angebotenen Ver-
anstaltungen werden Methoden-, Sozial-, 
Selbstkompetenzen, Interkulturelle oder Trans-
disziplinäre Kompetenzen oder Studentisches 
Engagement vermittelt. 

Die Studierenden erlernen die entsprechenden 
Schlüsselkompetenzen. 

Voraussetzungen Benotung 

keine 
Gemäß BPO, Details werden zu Beginn der 
Veranstaltung bekannt gemacht, Gewichtung: 
100% 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Veranstaltung  1-4 Prüfungsleistung  
1,5 oder 3 
LP 

 



80 

 
Seminar 
 
Seminar (9 CP)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 4. 1 2 
Jedes 
Semester 

SS/WS 
Deutsch oder 
Englisch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

In jedem Semester wird ein breites Angebot an 
Seminarthemen zu aktueller Forschung an-
geboten. 

Die Studierenden können eine komplexe 
Fragestellung eigenständig mit wissenschaft-
lichen Methoden bearbeiten. 

Voraussetzungen Benotung 

Themenspezifische Grundkenntnisse der Wirt-
schaftswissenschaft 

Schriftliche Ausarbeitung einer Seminararbeit 
sowie Vortrag über die Arbeitsergebnisse und 
Teilnahme an der Diskussion  

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

Veranstaltung 2 Seminarleistung 9 
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Bachelorarbeit  
 
Bachelorarbeit (12 CP)  
für Bachelor Business Administration 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Fach-
semester 

Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Ab 4 4 Monate 
Betreuung 
nach Bedarf 

Jedes 
Semester 

SS/WS 
Englisch oder 
Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Individuelle Themenabsprache im Bereich 
aktueller Forschung  

Die Studierenden können eine umfangreiche 
und komplexe Fragestellung innerhalb einer 
gesetzten Frist eigenständig mit wissenschaft-
lichen Methoden bearbeiten. 

Voraussetzungen Benotung 

Mind. 135 LP erreicht + Seminarleistung erfolg-
reich abgeschlossen (formal) 

Schriftliche Ausarbeitung einer Bachelorarbeit  

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung SWS Prüfung CP 

  Bachelorarbeit 12 
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Anlage 2: Studienverlaufsplan 
 
 

 SWS CP 
1. Semester (WS)   
BWL I 4 6 
VWL I 4 6 
Wirtschaft aktuell (BWL/VWL) I 4 6 
Rechnungswesen I 5 

(4 ab WS 
11/12) 

6 

Mathematik A 4 6 
     
2. Semester (SS)   
BWL II 4 6 
VWL II 4 6 
Quantitative Methoden 4 6 
Privatrecht 6 9 
Mathematik B 4 6 
   
     
3. Semester (WS)   
BWL III 4 6 
BWL IV 4 6 
VWL III 4 6 
Entscheidungslehre 4 6 
Wirtschaftsinformatik 4 6 
     
4. Semester (SS)   
VWL IV 4 6 
Rechnungswesen II 4 6 
Statistik 4 6 
Basiskompetenz I 2 3 
Basiskompetenz II 2 3 
Wahlpflichtmodul I 4 6 
    
     
5. Semester (WS)   
Seminar  2 9 
1. Bei Wahl eines Auslandsaufenthaltes:   
      Auslandsstudium  6 
      Wahlpflichtmodul II ( Import aus dem Ausland) 4 6 
      Wahlpflichtmodul III (Import aus dem Ausland) 4 6 
2. Bei Wahl eines Praktikums:   
      Praktikum  12 
     Wahlpflichtmodul 4 6 
   
     
6. Semester (SS)   
Wahlpflichtmodul III (bei Praktikum) bzw. IV ( bei Aus-
land) 

4 6 

Wirtschaft aktuell (BWL/VWL) II 3 12 
Bachelorarbeit  12 
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Anlage 3   
 
 

Richtlinien  
 

für die Durchführung der berufspraktischen Tätigkeit 
 

im Rahmen des Bachelorstudienganges 
 

Betriebswirtschaftslehre / Business Administration 
 

der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
 

der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen 
 
 
 

§ 1 
Zweck der Praktikumstätigkeit 

 
(1) Zum ausreichenden Verständnis der betriebswirtschaftlichen Vorlesungen und Übungen 

sowie zur Vorbereitung auf die spätere Berufstätigkeit sind Praktika in Unternehmen un-
erlässlich. Die praktische Unterweisung der Studierenden der RWTH ist eine der Voraus-
setzungen für ein erfolgreiches Studium und bildet einen wesentlichen Teil der Ausbildung. 
Die Studierenden sollen Einblicke in betriebswirtschaftliche Abläufe und unmittelbar praxis-
relevante Aspekte ihres Studiums gewinnen. 
 

(2) Die nachstehenden Regelungen erläutern die Anerkennung eines betriebswirtschaftlichen 
Praktikums nach § 20 der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirt-
schaftslehre / Business Administration der RWTH Aachen. Sie legt die Pflichten und Auf-
gaben des Hochschulpraktikantin bzw. des Hochschulpraktikanten (im Folgenden: 
Praktikant) und der bzw. des Praktikumsbeauftragten der Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften der RWTH (im Folgenden: Praktikumsbeauftragter) fest. 

 
 

§ 2 
Dauer und Einteilung der Praktikumstätigkeit 

 
(1) Die Mindestdauer des Praktikums beträgt 12 Wochen.  

 
(2) Eine Aufteilung der 12 Wochen in zwei Teilpraktika, auch bei unterschiedlichen Unter-

nehmen, ist zulässig. Ein Teilpraktikum muss mindestens vier Wochen dauern. 
Exemplarische Bereiche sind das Rechnungs- und Finanzwesen (einschließlich Steuern), 
der Vertriebsbereich (einschließlich Marketing), der Einkauf und die Beschaffung, die 
Produktionsplanung und -steuerung, die Materialwirtschaft und Logistik, die Personalwirt-
schaft, die Planung und Organisation sowie das Controlling und die Revision.  

 
 

§ 3 
Praktikumsbetrieb 

 
(1) Der Praktikant sucht selbständig nach einer geeigneten Praktikumstelle.  
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(2) Als Praktikumsbetriebe im Inland kommen i.d.R. nur Betriebe mit einer Ausbildungs-

berechtigung vor der Industrie- und Handelskammer bzw. der Steuerkammer in Frage. Die 
für den Ausbildungsort zuständige Agentur für Arbeit und die zuständige Industrie- und 
Handelskammer (IHK) informieren über geeignete und anerkannte Ausbildungsbetriebe für 
Praktikanten. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschussvorsitzende auf Antrag.  

 

(3) Praktika an Hochschulinstituten und An-Instituten sowie im eigenen bzw. elterlichen Betrieb 
können grundsätzlich nicht anerkannt werden. 

 
(4) Das Praktikum muss als Vollzeitpraktikum abgeleistet werden. Studentische Hilfskrafttätig-

keiten, Teilzeitbeschäftigungen, Neben- und Minijobs, Aushilfstätigkeiten, sowie Teilzeit-
beschäftigungen als Werksstudent können grundsätzlich nicht anerkannt werden.  

 
(5) Praktika an Berufsbildungsstätten und Forschungsinstituten können nur in Ausnahmefällen 

und nach vorheriger Absprache mit dem Praktikumsbeauftragten anerkannt werden.  
 
 

§ 4 
Praktikumsvertrag 

 
Das Praktikumsverhältnis wird rechtsverbindlich durch den zwischen dem Betrieb und dem 
Praktikanten abzuschließenden Ausbildungsvertrag. Im Vertrag sollten alle Rechte und Pflichten 
des Praktikanten und des Ausbildungsbetriebes sowie eine Entlohnung für die Praktikumstätigkeit 
festgelegt sein.  

 
 

§ 5 
Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten 

 
(1) Die Betreuung der Praktikanten wird in den Betrieben in der Regel von einem Ausbildungs-

leiter übernommen, der entsprechend den Ausbildungsmöglichkeiten des Betriebes und 
unter Berücksichtigung der Praktikumsrichtlinien für eine sinnvolle Ausbildung sorgt. Er ist 
Ansprechpartner für die Praktikanten in fachlichen Fragen.  
 

(2) Praktikanten sind nicht berufsschulpflichtig. Eine freiwillige Teilnahme am Unterricht in Werk-
schulen ist nicht gestattet.  

 
 

§ 6 
Berichterstattung über die praktische Tätigkeit 

 
(1) Der Praktikant muss während seines Praktikums über seine Tätigkeit einen Arbeitsbericht 

führen. Inhalt dieses Arbeitsberichtes, der als zusammenhängender Text (keine Tages-
berichte) die jeweiligen Ausbildungsabschnitte umfasst, soll eine Beschreibung der durch-
geführten Tätigkeiten sein. Dabei sollte auch eine kurze Beschreibung des Ausbildungs-
betriebes nicht fehlen (Branche, Größe, Produktpalette). Für die Anfertigung der Arbeits-
berichte sind zusammengeheftete DIN A4-Blätter zu verwenden.  
 

(2) Es ist darauf zu achten, dass Firmengeheimnisse und sensible Daten nicht kundgegeben 
werden. Berechnungsbeispiele müssen in diesen Fällen mit fiktiven Daten durchgeführt und 
als fiktiv gekennzeichnet werden. In jedem Fall endbindet eine etwaige Verschwiegenheits-
pflicht gegenüber dem Praktikumsunternehmen nicht von der Berichtspflicht im Sinne dieser 
Richtlinie.  
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(3) Der Umfang der Arbeitsberichte muss pro Woche mindestens eine DIN A4-Normseite (ohne 

Abbildungen und Anhang) betragen. Die Arbeitsberichte sollten maschinell angefertigt 
werden. Arbeitsblätter und Kopien (z. B. von Richtlinien, Literatur etc.) sind kein Ersatz für 
selbst anzufertigende Berichte. Der Bericht ist vom Ausbilder durch Unterschrift/Stempel zur 
Kenntnis zu nehmen.   

 
 

§ 7 
Praktikumsbescheinigung 

 
(1) Am Schluss seiner Tätigkeit erhält der Praktikant vom Ausbildungsbetrieb eine Be-

scheinigung, in der die Ausbildungsdauer in den einzelnen Abteilungen und die Anzahl der 
Fehltage infolge Krankheit und Urlaub vermerkt sind.  
 

(2) Die Praktikumsbescheinigung muss von der Firma ausgestellt sein, in der das Praktikum 
durchgeführt wurde. Bescheinigungen von Personalvermittlungen können nicht anerkannt 
werden.  

 
(3) Eine Kennzeichnung durch den Ausbilder (Stempel und Unterschrift) ist zwingend erforder-

lich.  
 
(4) Eine Musterbescheinigung wird durch den Praktikumsbeauftragten bei Bedarf bereitgestellt.  

 
 

§ 8 
Anerkennung der Praktikumstätigkeit 

 
(1) Die Anerkennung der Praktikumstätigkeit und die Erteilung des Gesamttestats erfolgt durch 

den Praktikumsbeauftragten. 
 

(2) Die Frist für den Antrag auf Anerkennung beträgt sechs Monate nach Ende des Praktikums. 
Eine Verlängerung ist in begründeten Ausnahmefällen durch den Praktikumsbeauftragten 
möglich. Eine verspätete Vorlage kann wegen fehlender Überprüfbarkeit zur Nicht-
anerkennung des Praktikums führen.  

 
(3) Zur Anerkennung der Praktikumstätigkeit sind die Vorlage des nach § 6 dieser Richtlinie 

ordnungsgemäß abgefassten Arbeitsberichtes und der gemäß § 7 dieser Richtlinie aus-
gestellte Praktikumsbescheinigung jeweils im Original dem Praktikumsbeauftragten vorzu-
legen. Zusätzlich ist ein Antrag auf Anerkennung einzureichen. Aus den Dokumenten 
müssen Art und Dauer der Tätigkeit klar ersichtlich sein.  

 
(4) Der Praktikumsbeauftragte entscheidet, inwieweit die praktische Tätigkeit den Richtlinien 

entspricht und somit als Praktikum anerkannt werden kann. Er bescheinigt die als Praktikum 
anerkannte Zeitdauer auf der von dem Ausbildungsbetrieb ausgestellten Praktikums-
bescheinigung.  

 
(5) Im Falle von Mängeln, erhält der Studierende die Möglichkeit diese in einem angemessenen 

Zeitraum zum korrigieren.  
 
(6) Die Anerkennung des Antrages wird durch den Praktikumsbeauftragten an das Zentrale 

Prüfungsamt gemeldet. Dieses vergibt dann 12 Leistungspunkte an den Praktikanten. 
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§ 9 

Auslandspraktikum 
 
(1) Es wird empfohlen, Praktika im Ausland zu absolvieren. Für die Anerkennung solcher 

Praktika finden die Ausführungen dieser Richtlinien sinngemäß Anwendung. Um Probleme 
bei der Anerkennung zu vermeiden, wird empfohlen, das Auslandspraktikum vorab mit dem 
Praktikumsbeauftragten abzustimmen.  
 

(2) Der Arbeitsbericht und die Praktikumsbescheinigung nach § 5 dieser Richtlinie sind in 
deutscher oder englischer Sprache abzufassen. Bei der Praktikumsbescheinigung darf es 
sich auch um eine amtlich beglaubigte Übersetzung ins Deutsche oder Englische handeln, 
sofern das Original in der entsprechenden Landessprache ebenfalls vorgelegt wird. 

 
(3) Über Auslandspraktika und eine eventuelle finanzielle Unterstützung durch den Deutschen 

Akademischen Austauschdienst (DAAD) informiert das International Office der RWTH.  
 
(4) Für alle im Ausland lebenden Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die an der 

RWTH studieren wollen, gelten die Regelungen der vorliegenden Richtlinie ohne Ausnahme.  
 
 

§ 10 
Anerkennung einer kaufmännischen Berufsausbildung vor Studienbeginn 

 
(1) Eine vor Studienbeginn abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung kann als 

Praktikum im Sinne dieser Richtlinien vom Praktikumsbeauftragten mit 12 Wochen voll an-
erkannt werden. 
 

(2) Anerkannt werden nur Ausbildungen die durch die Industrie- und Handelskammer ab-
genommen wurden. Eine Liste der grundsätzlich anerkennungsfähigen Ausbildungen findet 
sich in Anlage zu diesen Richtlinien. 

 
(3) Für die Anerkennung ist das Originalzeugnis der IHK, eine Bescheinigung des Ausbildungs-

betriebes aus dem die Beschäftigungsdauer und die Ausbildungsinhalte hervorgehen sowie 
ein § 6 dieser Richtlinie entsprechender Bericht vorzulegen. Der Bericht muss neu verfasst 
werden und darf insbesondere nicht einem während der Ausbildung erstellten Berichtsheft 
etc. entsprechen.  

 
(4) Die Frist für den Antrag auf Anerkennung einer Berufsausbildung vor Studienbeginn endet 

mit dem Ablauf des ersten Fachsemesters. Über Verlängerungen dieser Frist entscheidet der 
Praktikumsbeauftragte. 

 
(5) Für die Anerkennung einer kaufmännischen Ausbildung finden die § 3 bis § 8 dieser Richt-

linien sinngemäß Anwendung. 
 
 

§ 11 
Anerkennung einer kaufmännischen Berufstätigkeit vor Studienbeginn 

 
(1) Eine vor Studienbeginn ausgeübte hauptberufliche kaufmännische Tätigkeit kann als 

Praktikum im Sinne dieser Richtlinien vom Praktikumsbeauftragten mit 12 Wochen anerkannt 
werden. 
 

(2) Für die Anerkennung einer kaufmännischen Berufstätigkeit gelten § 10 (2) bis (5) dieser 
Richtlinien entsprechend. 
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§ 12 

Urlaub, Krankheit, Fehltage 
 
(1) Praktikanten haben keinen Anspruch auf Urlaub. Durch Krankheit und Fehltage ausgefallene 

Arbeitszeit muss nachgeholt werden.  
 

(2) Nur vollständig absolvierte Praktikumswochen zu fünf Arbeitstagen mit jeweils acht Arbeits-
stunden können voll anerkannt werden.  

 
 

§ 13 
Versicherungspflicht 

 
(1) Auskünfte zur Versicherungspflicht erteilt die jeweilige Krankenkasse. Der Praktikant muss 

selbständig dafür Sorge leisten, dass er ausreichend versichert ist. 
 

(2) Versicherungsschutz für Auslandspraktika gewährleistet eine Ausbildungsversicherung, die 
von dem Praktikanten oder vom Ausbildungsbetrieb abgeschlossen wird.  

 
 

§ 14 
Einspruchsrecht 

 
Gegen Entscheidungen des Praktikumsbeauftragten kann unter Wahrung der entsprechenden 
Fristen schriftlich Widerspruch beim Prüfungsausschuss Betriebswirtschaftslehre/ Business Ad-
ministration eingelegt werden.  
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Anlage zu den Richtlinien für die Durchführung der berufspraktischen Tätigkeit im Rahmen 
des Bachelorstudienganges Betriebswirtschaftslehre / Business Administration der Fakul-
tät für Wirtschaftswissenschaften der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule 
Aachen 
 
 
Liste der anerkennungsfähigen kaufmännischen Ausbildungsberufe: 
 
Automobilkaufmann/-frau 
Bankkaufmann/-frau 
Betriebswirt/-in VWA 
Bürokaufmann/-frau 
Handelsassistent/-in als Kombinationsmodell 
Handelsfachwirt/-in als Kombinationsmodell 
Hotelkaufmann/-frau 
Immobilienkaufmann/-frau 
Industriekaufmann/-frau 
Informatikkaufmann/-frau 
Informations- u. Telekommunikationssystem-Kaufmann/-frau 
Investmentfondskaufmann/-frau 
Kaufmann/-frau f. audiovisuelle Medien 
Kaufmann/-frau f. Bürokommunikation 
Kaufmann/-frau f. Verkehrsservice Schwerp. Sicherheit u. Service 
Kaufmann/-frau f. Verkehrsservice Schwerp. Verkauf u. Service 
Kaufmann/-frau für Dialogmarketing 
Kaufmann/-frau für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen 
Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation 
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistungen 
Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit 
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Finanzberatung 
 Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Versicherung 
Kaufmann/-frau im Einzelhandel 
Kaufmann/-frau im Eisenbahn- und Straßenverkehr 
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 
Kaufmann/-frau im Groß- u. Außenhandel Fachr. Außenhandel 
Kaufmann/-frau im Groß- u. Außenhandel Fachr. Großhandel 
Luftverkehrskaufmann/-frau 
Medienkaufmann/-kauffrau Digital und Print 
Personaldienstleistungskaufmann/-frau 
Pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte/-r 
Reiseverkehrskaufmann/-frau 
Schifffahrtskaufmann/-frau Fachr. Linienfahrt 
Schifffahrtskaufmann/-frau Fachr. Trampfahrt 
Servicekaufmann/-frau im Luftverkehr 
Sport- und Fitnesskaufmann/-frau 
Veranstaltungskaufmann/-frau 
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Anhang: Glossar 
 
 
Abmeldung 

Es besteht die Möglichkeit, sich von Prüfungen wieder abzumelden. Die einzelnen Möglichkeiten 
sind in der jeweiligen Prüfungsordnung geregelt. 
 
Akademische Grade 

Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Studium wird ein akademischer Grad verliehen.  

Im Fall eines Bachelor-Studiums wird der Grad eines „Bachelor of Science RWTH Aachen Uni-
versity (B. Sc.RWTH)“ verliehen. Bei den Geisteswissenschaften wird der Bachelorgrad „Bachelor 
of Arts RWTH Aachen University (B. A. RWTH)“ verliehen. 
 
Akkreditierung 

Die Akkreditierung stellt ein besonderes Instrument zur Qualitätssicherung bzw. -kontrolle dar. Ihr 
Ziel ist, zur Sicherung von Qualität in Lehre und Studium durch die Festlegung von Mindest-
standards beizutragen. Die Akkreditierung obliegt einer externen Instanz (Rat, Agentur, 
Kommission), die nach einem vorgegebenen Maßstab prüft und entscheidet, ob der Studiengang 
die betreffenden Anforderungen erfüllt. 
 
Anmeldung zu Prüfungen 

Hierzu gelten die jeweils auf den Webseiten des ZPA aktualisierten Verfahren. 

Bachelor 

Es handelt sich um einen eigenständigen berufsqualifizierenden Abschluss, der nach einer Regel-
studienzeit von mindestens drei und höchstens vier Jahren von der Hochschule vergeben wird. Mit 
diesem Abschluss kann man entweder in den Beruf einsteigen oder ein Masterstudium aufnehmen. 
 
Beratungsgespräch 

Im Rahmen der Bachelorstudiengänge ist vorgesehen, dass Studierende, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt nicht eine gewisse Mindestleistung erbracht haben, zu einem Beratungsgespräch ein-
geladen werden. Dieses Gespräch soll klären, warum es zu dieser Verzögerung im Studium kommt 
und womit Abhilfe geschaffen werden kann. 
 
Berufspraktische Tätigkeit 

Einzelne Studiengänge sehen vor, dass die Studierenden berufspraktische Tätigkeiten (Praktikum) 
nachweisen müssen. Die Einzelheiten sind der entsprechenden Prüfungsordnung zu entnehmen. 
Es wird empfohlen sich rechtzeitig zu informieren, da teilweise Praktika vor Aufnahme des 
Studiums nachzuweisen sind. 
 
Beurlaubung 

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann gemäß der Einschreibeordnung eine Beurlaubung 
gewährt werden. Der Antrag auf Beurlaubung ist während der Rückmeldefrist zu stellen. Auskünfte 
hierzu erteilt das Studierendensekretariat der RWTH. 
 
Blockveranstaltung 

Unter einer Blockveranstaltung ist eine Veranstaltung zu verstehen, die sich nicht über ein ganzes 
Semester erstreckt, sondern konzentriert auf wenige Tage – z. B. eine Woche - stattfindet. 
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CAMPUS Informationssystem 

Das webbasierte Informationssystem der RWTH. Es umfasst neben weiteren Online-Services das 
Vorlesungsverzeichnis, die An- und Abmeldung von Veranstaltungen und Prüfungen, die Prüfungs-
ordnungsbeschreibungen und das persönliche Studierendenportal mit individuellen Stundenplänen. 
 
Credit Points 

Die in den einzelnen Modulen erbrachten Prüfungsleistungen werden bewertet und gehen mit 
Leistungspunkten (Credit Points – CP) gewichtet in die Gesamtnote ein. CP werden nicht nur nach 
dem Umfang der Lehrveranstaltung vergeben, sondern umfassen den durch ein Modul ver-
ursachten Zeitaufwand der Studierenden für Vorbereitung, Nacharbeit und Prüfungen. Ein CP ent-
spricht dem geschätzten Arbeitsaufwand von etwa 30 Stunden. Ein Semester umfasst in der Regel 
30 CP. Der Bachelorstudiengang umfasst daher insgesamt 180 CP. 
 
Curriculum 

Das Wort Curriculum wird gelegentlich mit „Lehrplan“ oder „Lehrzeitvorgabe“ gleichgesetzt. Ein 
Lehrplan ist in der Regel auf die Aufzählung der Unterrichtsinhalte beschränkt. Das Curriculum 
orientiert sich mehr an Lehrzeiten und am Ablauf des Studiengangs. 
 
Diploma Supplement  

Das Diploma Supplement (DS) ist ein Zusatzdokument, um erworbene Hochschulabschlüsse und 
die entsprechende Qualifikation  zu beschreiben. Das DS erläutert das deutsche Hochschulsystem 
mit seinen Abschlussgraden sowie die verleihende Hochschule, v. a. aber die konkreten Studien-
inhalte des absolvierten Studiengangs. Das DS wird in englischer und deutscher Sprache aus-
gestellt und dem Zeugnis beigefügt. Das DS dient auch der Information der Arbeitgeber. 
 
ECTS-Note 
 
Die ECTS-Note ist keine absolute, sondern eine relative Note, die die Leistung der Studierenden 
nach statistischen Gesichtspunkten gliedert. Die ECTS-Bewertungsskala ist ein Instrument zur Er-
leichterung der Übertragbarkeit von Noten zwischen Hochschulen mit unterschiedlichen Be-
notungssystemen. Die erfolgreichen Studierenden erhalten folgende Noten: 

A:  die besten    10% 
B:  die nächsten 20% 
C:  die nächsten 30% 
D:  die nächsten 25% 
E:  die nächsten 10%“ 

 
Leistungsnachweis 

Ein Leistungsnachweis ist die Bescheinigung über eine individuelle Studienleistung und damit eine 
Form der Prüfungsleistung. Ein Leistungsnachweis kann als Zulassungsvoraussetzung für weitere 
zu erbringende Leistungen definiert werden. Leistungsnachweise können z. B. in Form von 
Klausuren, mündlichen Prüfungen, Referaten, Studienarbeiten usw. erworben werden. 
 
Modul 

Module bezeichnen einen Verbund von Lehrveranstaltungen, die sich einem bestimmten 
thematischen oder inhaltlichen Schwerpunkt widmen. Ein Modul ist damit eine inhaltlich und zeitlich 
abgeschlossene Lehr- und Lerneinheit, die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zu-
sammensetzt. 
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Modulhandbuch 

Im Modulhandbuch sind die einzelnen Module hinsichtlich  
 

 Fachsemester  Inhalt 
 Dauer  Lernziele 
 SWS  Voraussetzungen 
 Häufigkeit  Benotung 
 Turnus  Prüfungsleistung 
 Sprache  

 
beschrieben. Das Modulhandbuch ist insbesondere für die Studierenden zu erstellen und muss 
veröffentlicht werden. 
 
Modulare Anmeldung 

Unter einer modularen Anmeldung wird die Anmeldung zu einer Veranstaltung (Lehrveranstaltung, 
Seminar, Prüfung usw.) für eine (Teil-)Leistung eines einzelnen  Moduls verstanden. Modulare An-
meldungen werden über modulare Anmeldeverfahren des CAMPUS-Informationssystems (Modul-
IT) durchgeführt. 
 
Mündliche Ergänzungsprüfung 

Wenn man auch bei der zweiten Wiederholung einer Klausur durchfällt und die Note „nicht aus-
reichend“ (5,0) festgestellt wird, besteht die Möglichkeit der mündlichen Ergänzungsprüfung. 
Aufgrund dieser mündlichen Ergänzungsprüfung wird die Note „ausreichend“ (4,0) bzw. „nicht aus-
reichend“ (5,0) festgesetzt. 
 
Multiple Choice 

Multiple Choice (Mehrfachauswahl) ist ein in Prüfungen verwendetes Format, bei dem zu einer 
Frage mehrere vorformulierte Antworten zur Auswahl stehen. 
 
Orientierungsphase 

Als Orientierungsphase werden die ersten fünf Wochen nach Beginn der Vorlesungen bezeichnet. 
 
Orientierungsabmeldung 

Innerhalb der ersten fünf Wochen ist die Abmeldung von einer Lehrveranstaltung möglich. 
 
Prüfungsausschuss 

Für die Organisation der Prüfungen bilden die Fakultäten entsprechende Prüfungsausschüsse. Die 
Einzelheiten sind in den Prüfungsordnungen geregelt.  
 
Prüfungsleistungen 

Unter Prüfungsleistungen versteht man sämtliche Leistungen, die im Rahmen des Studiums er-
bracht werden müssen. Dazu zählen der Besuch von Lehrveranstaltungen sowie Prüfungen in 
Form von Klausuren, mündlichen Prüfungen, Referaten, Hausarbeiten, Studienarbeiten, 
Kolloquien, Praktika, Entwürfe und die Abschlussarbeit. 
 
Pflichtbereich 

Der Pflichtbereich umfasst Lehrveranstaltungen, die fest vorgeschrieben sind und von allen 
Studierenden besucht werden müssen.  
 
Prüfungseinsicht 

Nach Bekanntgabe der Noten können die Studierenden Einsicht in die korrigierte Klausur bzw. 
schriftliche Prüfungsarbeit nehmen. 
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Regelstudienzeit 

Die Regelstudienzeit bezeichnet die Studiendauer, in der ein berufsqualifizierender Abschluss er-
reicht werden kann. An der RWTH Aachen beträgt die Regelstudienzeit in einem Bachelorstudien-
gang derzeit sechs bzw. sieben Semester. 
 
Semesterwochenstunde (SWS) 

Eine SWS entspricht einer 45-minütigen Lehrveranstaltung pro Woche während der gesamten Vor-
lesungszeit des Semesters. Die SWS beziehen sich auf die reine Dauer der Veranstaltungen. 
 
Semesterfixiert/Semestervariabel 

Eine Prüfungsleistung ist semesterfixiert, wenn sie zwingend in genau einem festgelegten Fach-
semester des Studiums erbracht werden muss. Andernfalls ist eine Prüfungsleistung semester-
variabel. 
 
Studienberatung 

Die Zentrale Studienberatung informiert allgemein über Studienmöglichkeiten an der RWTH 
Aachen und gibt Hilfestellungen bei Prüfungsvorbereitungen sowie Bewerbungsverfahren. Die 
Fachstudienberatung gibt detaillierte Auskünfte zu fachbezogenen Fragen. 
 
Studienbeginn 

In der Regel beginnt das Studium in einem Wintersemester. Es kann teilweise auch in einem 
Sommersemester aufgenommen werden. 
 
Studierendensekretariat 

Das Studierendensekretariat ist für die Bewerbung, Zulassung, Einschreibung und Studiengang-
änderung deutscher Studienbewerberinnen und Studienbewerber sowie für Bildungsinländer, d.h. 
Bewerberinnen und Bewerber mir deutscher Hochschulreife, zuständig. 
 
Teilnahmenachweis 
Ein Teilnahmenachweis bescheinigt die aktive Teilnahme an einer Lehrveranstaltung. Ein Teil-
nahmenachweis kann als Zulassungsvoraussetzung für weitere zu erbringende Leistungen definiert 
werden. 
 
Transcript of Records 

Das Transcript of Records (ToR) ist eine Abschrift der Studierendendaten, das eine detaillierte  
Übersicht über bestandene Module samt Lehrveranstaltung, Note und CP  
 
Wahlveranstaltung 

Es kann ein Wahlbereich vorgesehen werden, der von den Studierenden nachgewiesen werden 
muss, aber frei gewählt werden kann. 
 
Wahlpflichtveranstaltung 

Wahlpflichtveranstaltungen sind aus einer vorgegebenen Aufstellung in einem bestimmten Umfang 
nachzuweisen.  
 
Zentrales Prüfungsamt 
 
Unter der Verantwortung des Prüfungsausschusses für den jeweiligen Studiengang organisiert das 
Zentrale Prüfungsamt die Prüfungen und Abschlussarbeiten.  
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ZPA-initiierte Zwangsanmeldung bei Wiederholungsprüfungen 

Zwangsanmeldungen werden grundsätzlich zum nächstmöglichen Prüfungstermin als auto-
matisierte Anmeldung im ZPA für alle Studierende durchgeführt, die eine Prüfung nicht bestanden 
oder sich von einer Prüfung abgemeldet haben. Studierende werden über diese Anmeldungen 
nicht gesondert benachrichtigt, die Zwangsanmeldungen sind über CAMPUS Office im Virtuellen 
Zentralen Prüfungsamt sichtbar. 
 
Zugangsprüfung 
 
Bewerberinnen und Bewerber, die nicht über die Hochschulreife verfügen, können zum Studium 
zugelassen werden, sofern sie die Zugangsprüfung bestehen. Durch diese Zugangsprüfung wird 
festgestellt, ob die Bewerberinnen und Bewerber die fachlichen und methodischen Voraus-
setzungen zum Studium an der RWTH erfüllen. Inhalte, die erst während des Studiums vermittelt 
werden, werden nicht geprüft. 
 

Zusatzmodul 

Zusatzmodule sind Module, die nicht im Studienplan vorgesehen sind, sondern von den 
Studierenden zusätzlich – auf freiwilliger Basis – belegt werden. 
 


